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Sachverhalt

Fur das Gebiet Aspli/Abnet ist im kantonalen Richtplan der Standort fur ein Materialge-
winnungsgebiet bezeichnet. Damit ist die Baudirektion gemass § 2 lit. b des Planungs-
und Baugesetzes (PBG) fiir die Festsetzung eines Gestaltungsplanes nach § 44a PBG
zustandig. Mit der Festsetzung hat gemass Art. 5 der Verordnung tber die Umweltver-
traglichkeitsprufung (UVPV) die Umweltvertraglichkeitsprifung zu erfolgen. Da das Vor-
haben die Kantonsgrenze zum Kanton Zug tiberschreitet und Waldareal zu roden ist, sind
die verschiedenen Verfahren zu koordinieren; die Festsetzung des Gestaltungsplans so-
wie die Rodungsbewilligungen und die Abbaubewilligung im Kanton Zug sind gleichzeitig
zu publizieren.

Erwagungen

Mit dem Gestaltungsplan werden die nutzungsplanerischen Voraussetzungen fir das
anschliessende Baubewilligungsverfahren geschaffen. Die Vorlage sieht einen Kiesab-
bau im Kanton Ziirich von rund 147'000 m® nutzbarem Kies auf einer Flache von rund
11'700 m? vor. Die Endgestaltung sowie das Betriebskonzept werden in den entspre-
chenden Planen dargestellt. Der abgebaute Wandkies wird durch die Betreiberin der
Grube im benachbarten Kieswerk ,Boden” aufbereitet.

Umweltvertraglichkeitspriifung (UVP)

Der Gestaltungsplan ist einer UVP unterzogen worden. Die Beurteilung des Umweltver-
traglichkeitsberichtes erfolgte mit Datum vom 31. Mai 2013. Die Antrége der Umweltfach-
stellen wurden in geeigneter Form bericksichtigt.
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A. Anhérung und 6ffentliche Auflage

Der Gestaltungsplan ist nach Anhérung des regionalen Planungsverbandes und der kom-
munalen Behorden, gestitzt auf § 7 Abs. 2 PBG und Art. 15 UVPV, vom 31. Juli 2015 bis
zum 28. September 2015 &ffentlich aufgelegt worden. Gleichzeitig mit dem Gestaltungs-
plan fand die 6ffentliche Auflage des Rodungsgesuches statt. Das in die Anhérung betref-
fend Waldrodung einbezogene Bundesamt fur Umwelt (BafU) hat sich mit Schreiben vom
6. Oktober 2015 positiv zur Waldrodung gedussert; der Erteilung der erforderlichen
Rodungsbewilligung im Umfang von 5'195 m? steht nichts entgegen.

B. Einwendungen

Im Rahmen der Anhérung wurden weder vom Kanton Zug noch von der Zurcher Pla-
nungsgruppe Knonaueramt Antrige zum Gestaltungsplan gestellt. Die vom Gemeinderat
Knonau beantragten Anderungen der Vorlage konnten zwischenzeitlich einvernehmlich
bereinigt werden; der Gemeinderat Knonau ist mit dem vorliegenden Gestaltungsplan
einverstanden.

Im Rahmen der 6ffentlichen Auflage wurde betreffend das Grundstiick Kat.-Nr. 190 eine
Einwendung zum vorgesehenen Sichtschutz vorgebracht: Fir den 33-36 m breiten Sicht-
schutz bestehe keine vertragliche Abmachung mit der Betreiberin der Grube. Lediglich
fur die stdliche Grenze des Grundstiicks sei eine Bepflanzungsvereinbarung (eine Baum-
reihe mit Untergehdlz) getroffen worden. Der Sichtschutz diirfe nicht auf dem Grundsttck
Kat.-Nr. 190 gepflanzt werden.

Der Sichtschutz wird seit langem von der Gemeinde gefordert. Er dient wéhrend des
Kiesabbaus und den Auffilllarbeiten als temporéarer Schutz vor Larm- und Staubimmis-
sionen. Die Baumhecke wird gemiss dem massgebenden Plan zum Betriebskonzept
vom 22. Aust 2016 auf eine Breite von 23-27 m fixiert. Weitere Anpassungen des Ge-
staltungsplans sind nicht vorgesehen; der Sicht- und Immissionsschutz gegen das Sied-
lungsgebiet der Gemeinde Knonau ist in der vorgesehenen Art zweckméssig und macht
aus objektiven Griinden am geplanten Standort Sinn.

Ergebnis

Die Vorlage entspricht § 44a PBG und enthlt die gesetzlich erforderlichen Angaben.
Aufgrund der durchgefiihrten UVP steht der Festsetzung des Gestaltungsplanes nichts
entgegen.

Die im anschliessenden Baubeuwilligungsverfahren zu erteilenden Bewilligungen der kan-
tonalen Amtsstellen sind mit der baurechtlichen Bewilligung der Gemeinde Knonau zu
koordinieren.

Gestutzt auf § 2 lit. d und § 9 der Gebihrenordnung fiir Verwaltungsbehérden ist fur
diese Verfugung eine Gebuhr zu erheben.

Die Baudirektion verfiigt:

I.  Der kantonale Gestaltungsplan Aspli/Abnet, mit Umweltvertréglichkeitsprifung und
Waldrodung, bestehend aus den Bestimmungen zum Gestaltungsplan vom 22. Au-
gust 2016 sowie den nachfolgend bezeichneten Planen wird festgesetzt: Ubersicht
Gestaltungsplanperimeter 1:2000/1:500, Endgestaltung und Folgenutzung
1:2000/1:500, Betriebskonzept 1:2000/1:500/1:100, alle vom 22. August 2016.
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Die Rodungsbewilligung erfolgt mit separater Verfiigung und liegt gleichzeitig mit den
Unterlagen zum Gestaltungsplan auf.

Der Gestaltungsplan steht bei der Gemeindeverwaltung Knonau sowie der Baudirek-
tion (Amt fir Raumentwicklung, Stampfenbachstrasse 12, 8090 Zurich) jedermann
zur Einsicht offen. Wahrend der Rekursfrist konnen an den genannten Orten auch
der Umweltvertraglichkeitsbericht, die dazugehérenden weiteren Akten sowie die
Rodungsbewilligung eingesehen werden.

Die Staats- und Ausfertigungsgebiihr betragt Fr. 6'048.00 (106 526/83100.20.501)
und wird der Rechnungsadressatin (Risi AG, Gulmmatt, 6041 Baar) auferlegt. Eben-
so werden der Rechnungsadressatin die Kosten fir die Insertion sowie die Nachfih-
rung auferlegt und separat in Rechnung gestellt.

Gegen diese Verfigung kann innert 30 Tagen, von der 6ffentlichen Bekanntmachung
an gerechnet, beim Baurekursgericht schriftlich Rekurs erhoben werden. Die Rekurs-
schrift muss einen Antrag und dessen Begriindung enthalten. Die angefochtene Ver-
fugung ist beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die angerufenen Beweismittel sind
genau zu bezeichnen und soweit moglich beizulegen. Rekursentscheide des Bau-
rekursgerichts sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im Verfahren unterliegende
Partei zu tragen.

Das Amt fur Raumentwicklung wird angewiesen
Dispositiv I, II, Ill und V zu veréffentlichen

Diese Verfiigung zusammen mit dem Gestaltungsplan und der Rodungsbewilligung
aufzulegen

Nach Eintritt der Rechtskraft die Anderung in der amtlichen Vermessung nachfiihren
zu lassen

Mitteilung an

Gemeinderat Knonau (unter Beilage eines Dossiers, eines Rodungsgesuches sowie
der Rodungsbewilligung)

Zurcher Planungsgruppe Knonaueramt (unter Beilage eines Dossiers)

Amt fur Raumplanung Kt. Zug, Postfach, 6301 Zug (unter Beilage eines Dossiers,
eines Rodungsgesuches sowie der Rodungsbewilligung)

Risi AG, Gulmmatt, 6041 Baar (unter Beilage von zwei Dossiers)
llu AG, Zentralstrasse 2a, 8610 Uster (unter Beilage eines Dossiers)

Baurekursgericht (unter Beilage eines Dossiers, eines Rodungsgesuches sowie der
Rodungsbewilligung)

KofU (unter Beilage eines Dossiers)

AWEL (Grundwasser, Abfallwirtschaft, Lufthygiene, Altlasten, je unter Beilage eines
Dossiers)

ALN (Fachstelle Bodenschutz, Fachstelle Naturschutz, Abteilung Wald, je unter Bei-
lage eines Dossiers)

ARE (Kantonsarchéologie, unter Beilage eines Dossiers)



Baudirektion
4/4

- AWA (Arbeitsbedingungen, unter Beilage eines Dossiers)
- AFV (Bauen an Staatsstrassen, unter Beilage eines Dossiers)

- TBA (Fachstelle Larmschutz, unter Beilage eines Dossiers)

Amt fiir
Raumentwicklung

Fiir den Auszu:M
%%W
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BESTIMMUNGEN ZUM KANTONALEN GESTALTUNGSPLAN | KIESABBAUGEBIET ASPLI / ABNET

Plan P-1

Geltungsbereich

Parzellen

Waldabstand

Abbaugrenzen

Plan P-2

Endgestaltung

Kanton Ziirich | Gemeinde Knonau

LAGE UND BEGRENZUNG

Art. 1

Der Gestaltungsplan gilt innerhalb des als Gestaltungsplanperimeter umgrenzte Gebiet
gemass Plan P-1, M 1:2000

Der Geltungsbereich umfasst folgende Flachen (z.T. tberlappend):

1. Kiesabbaugebiet mit fortlaufender Auffiillung und Rekultivierung

2. Kiesabbaugebiet mit Flachen zur Zwischenlagerung von Bodenmaterial
3. Sichtschutz Aspli / Abnet mit Flachen zur Anlage einer Sichtschutzhecke
4. Naturnahe Flachen flr den 6kologischen Ausgleich

Art. 2

Folgende Parzellen(teile) liegen innerhalb des Gestaltungsplanperimeters:

Nr. 190
Nr. 191
Nr. 1314

Art. 3

Der Kiesabbau ist nur mit einer Rodung des ,Abnetwaldes* (Kanton Zug) umsetzbar.
Deshalb entféllt ein einzuhaltender Sicherheitsabstand zwischen dem Waldrand und
der Abbaugrenze (Abbauperimeter).

Art. 4

Die Abbaugrenzen entsprechen der Umgrenzung der Gestaltungsplanflache fir Kie-
sabbau gemass Plan P-1, M 1:2000. Vor dem Abhumusieren ist die Abbaugrenze gut
sichtbar im Gelande, etwa alle 20 m, zu verpflocken.

ENDGESTALTUNG UND FOLGENUTZUNG

Art. 5

Die Endgestaltung der Flache mit vorgesehenem Kiesabbau entspricht dem urspriing-
lichen Relief.

Das Relief des End-Zustandes ist geméass Hohenkurvenverlauf gemass Plan P-2,

M 1:2000 auszufiihren. Diese Vorgabe ist mit dem kantonalen Gestaltungsplan ,Aspli*
vom 26.04.1994 (ibereinstimmend.
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BESTIMMUNGEN ZUM KANTONALEN GESTALTUNGSPLAN | KIESABBAUGEBIET ASPLI / ABNET

Folgenutzung

Erschliessung

Plan P-3

Etappengliederung

Kanton Ziirich | Gemeinde Knonau

Art. 6

Gemass Plan P-2 sind im Gestaltungsplanperimeter die hiernach aufgefihrten Folge-
nutzungen definiert.

1. Wies- und Ackerland:
Flachen fir die landwirtschaftliche Nutzung (Landwirtschaftszone).

2. Pionierwald::
Naturwert hat Prioritédt. Die von der Forstwirtschaft entzogenen Flachen werden
nach dem Betrieb wieder als Pionierwald, mit einem hohen Anteil an Pioniergehol-
zen (5195 m?), gestaltet.

3. Gestufte Waldrander:
Die Folgenutzung der Waldrander entspricht deren des Pionierwaldes.

4. Feuchtstellen und Tiimpel entlang des Waldrandes (ca. 420 m):
Diese Flachen sind ausschliesslich 6kologische Ausgleichsflachen gem. Art. 6
Abs. 2. des kantonalen Gestaltungsplans ,Aspli“ vom 26.04.1994. Eine andere
Nutzung ist unzulassig.
Das Anlegen dieser Biotope ist mit der Aufforstung im Kanton Zug zu koordinieren.
Die temporaren Laichgewasser werden so lange bestehen bleiben, bis in den defi-
nitiven Laichgewassern die Fortpflanzung der Pionierarten nachgewiesen ist.

5. Sonderstandorte: Die Pflege der Sonderstandorte fiir den Arten und Biotopschutz
erfolgt nach einem qualifizierten Pflege- und Entwicklungskonzept. Zusténdig fir
die Pflege der naturnahen Flachen sowie fiir die Umsetzung der Erfolgskontrolle ist
der Gesuchsteller. Die Kontrolle und Bekampfung der invasiven Neophyten liegt
ebenfalls beim Gesuchsteller.

Art. 7

Die urspriinglich vorhandene Erschliessung muss nach der Wiederauffillung lagege-
treu und mit entsprechender Oberflachenbeschaffenheit geméass Plan P-2, M 1:2000
rekonstruiert werden.

ROHSTOFFABBAU UND AUFFULLUNG (BETRIEBSKONZEPT)

Art. 8

Der Abbauvorgang erfolgt von Stiden nach Norden und ist zwei Erweiterungsprojekten
zugeteilt:

1. Erweiterung 4, Etappe IV (ZH+ZG)
2. Erweiterung 5, Folgeprojekt (ZH+ZG)
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BESTIMMUNGEN ZUM KANTONALEN GESTALTUNGSPLAN | KIESABBAUGEBIET ASPLI / ABNET

Abbaumenge, Flache

Zeitdauer

Grundwasseriuberwachung

Kanton Ziirich | Gemeinde Knonau

Art. 9

Die Abbaumenge beinhaltet den ab Kantonsgrenze senkrecht gerechneten Kiesanteil

innerhalb des Zlrcher Kiesabbaugebietes.

Etappe Flache Deckschicht Kies (fest)
Etappe IV ca. 9100 m2 ca. 54500 m3 ca. 129'500 m3
Folgeprojekt ca. 2'600 m2 ca. 27100 m3 ca. 18'000 ms
Total ca. 11'700 m2 ca. 81600 m3 ca. 147'500 m3

Infolge Abbau der Etappe IV (ZH+ZG) betragen die abbauwirdigen Rohstoffreserven
ca. 340°000 m?3; zuzuglich Zuger Kieswand aus Etappe Ill mit ca. 64‘000 m?.

Eine Anpassung des Abbauperimeters innerhalb des Kiesabbaugebietes ist mit Zu-
stimmung des Grundeigentimers und der Gemeinde Knonau jederzeit moglich. Dieses

Szenario reduziert die hier ausgewiesene Abbaumenge.

Art. 10

Die im Kanton Zirich abbauwirdigen Rohstoffreserven reichen bei gegenwartiger Ab-

bautatigkeit fur max. 2 Jahre.

Die effektive Betriebsdauer des Kiesabbaugebietes ist abhangig von:

Abbau- und Auffllirate (ZG+ZH)
Abbauvorgehen Folgeprojekt (ZG+ZH)
Aufforstungspflichten (ZG) beeinflussen Aufflllvorgang.

ok wbh =

Prognostizierte Zeitabfolge ab Bewilligung Etappe IV:

Sichtschutzhecke als vorgelagerter Waldrand gemass Art. 19
Bauphase: Rodung, Archaologische Untersuchungen und Bodenabtrag

Sichtschutzhecke (Art. 19)
Rodung / Archéologie
Bodenabtrag / Abraum
Kiesabbau

Aufflllung / Aufforstung (70%)
Aufflllung / Aufforstung (100%)
Endgestaltung / Folgenutzung

No oM DN =

Jahr 1
Jahr 1-2
Jahr 2
Jahr 2-3
Jahr 4-5
Jahr 9-10
Jahr 10-13

Verzégerung méglich

Abbau Folgeprojekt

Prognostizierte Zeitabfolge ab Bewilligung Folgeprojekt:

1. Rodung / Archaologie

2. Bodenabtrag / Abraum

3. Kiesabbau

4. Auffillung / Aufforstung

5. Endgestaltung / Folgenutzung
Art. 11

Jahr 1-2
Jahr 2

Jahr 2-3
Jahr 4-5
Jahr 5-8

Verzégerung méglich

Der Grundwasserstand und die Qualitdt des Grundwassers werden im gesamten Ab-
baugebiet ,Hof-Abnetwald I regelmassig gemessen und (iberwacht. Die Zustandigkeit

liegt beim Kanton Zug.
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BESTIMMUNGEN ZUM KANTONALEN GESTALTUNGSPLAN | KIESABBAUGEBIET ASPLI / ABNET

Abbausohle

Bdschungsneigung

Auffllimaterial

Auffillvorgehen

Infrastrukturelle
Einrichtungen

Transportrouten

Kanton Ziirich | Gemeinde Knonau

Art. 12

Die in den Planen P-1 bis P-3 im Profilschnitt horizontal ausgewiesene Abbausohle
von 424.70 m G. M. liegt 2 m Giber dem maximalen Grundwasserstand.

Das definitive Niveau ist von der zustandigen kantonalen Fachstelle zu bestimmen. Die
Abbausohle ist jahrlich von einem Geometer zu priifen.

Art. 13

Deckschichten: max. 3:2 (Héhe : Breite)
Kiesbdschungen: max. 5:1 (Abbau 10m auf Parzelle 190)
Aufflllbéschungen: max. 2:3

Zufahrtsrampen: max. 1:1

Bei Abbau mit kleiner gleich 2m Breite auf Parzelle 190, betragt die Kiesbdschung
max. 8:1. Erweist sich das Aufflllmaterial eher als unstabil, so sind die Béschungsnei-
gungen entsprechend zu reduzieren.

Art. 14

Als Auffullmaterial darf nur unverschmutzter Aushub gemass der jeweils gultigen Defi-
nition (zurzeit TVA, Anhang 3) verwendet werden. Es ist wahrend der Offnungszeiten
des Kiesgrubenbetriebes eine llickenlose Eingangskontrolle sicher zu stellen. Die Ma-
teriallieferungen sind durch den jeweiligen Betreiber zu belegen. Ausserhalb der Off-
nungszeiten ist die Grube mit soliden Einrichtungen abzuschliessen.

Art. 15

Die Auffillung wird gemass Plan P-3, M 1:2000 dem Abbau unmittelbar nachgezogen
ohne die 6kologischen Besonderheiten nachteilig zu beintrachtigen. Das Auffullmateri-
al wird in Schichten von einer befestigten Kippstelle eingebaut. Offenes Grubenareal
ist auf das betriebliche Minimum zu halten.

Art. 16

Im Gestaltungsplanperimeter sind keine neuen infrastrukturellen Einrichtungen zulas-
sig. Die gesamte bestehende Infrastruktur im Kanton Zug bleibt erhalten. Sie ist im
Plan P-3 abgebildet:

1. Die Grubenzufahrt erfolgt tiber den bestehenden Direktanschluss ab der Kantons-
strasse zwischen ,Cham — Knonau*.

2. Der Kiestransport in das benachbarte Kieswerk ,Boden* erfolgt vollstandig im Kan-
ton Zug mit gedecktem Foérderband und Unterfiihrung der ,Knonauerstrasse®. Die
Foérderbandanlage ist seit Frihjahr 2014 in Betrieb. lhre Linienfliihrung ist so aus-
gelegt, dass diese die gesamte offene Kiesgrube erschliesst und mit jeder Abbau-
erweiterung Richtung Norden verlangert werden kann.

Art. 17

Aushubtransporte zur Kiesgrube erfolgen weiterhin iber den bestehenden Direktan-
schluss ab der Kantonsstrasse zwischen ,Cham — Knonau“. Das Einzugsgebiet sind
die umliegenden Gemeinden des Kantons Zurich und Zug.
Betontransporte (aufbereitetes Material) ab Kieswerkareal ,Boden®: erfolgen ebenfalls
Uber die Kantonsstrasse in Richtung ,Cham und Knonau®.
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BESTIMMUNGEN ZUM KANTONALEN GESTALTUNGSPLAN | KIESABBAUGEBIET ASPLI / ABNET

Staubverminderung

Sichtschutz Aspli / Abnet

Umzaunung

Emissionsschutz

temporare Biotope

Kanton Ziirich | Gemeinde Knonau

Art. 18

Zur Vermeidung erheblicher Staubemissionen sind Massnahmen gemass Anhang 1
Ziffer 43 LRV zu treffen. Die bestehenden Einrichtungen zur Pneu-Reinigung und
Wiésserung der Erschliessungsstrassen im Abbaugebiet ,Hof-Abnetwald®, als auch an
der Zufahrt zum Kieswerkareal ,Boden®, bleiben erhalten. Sie sind permanent im Be-
trieb. Im Abbaubetrieb wird das Kiesmaterial Uber eine gedeckte Férderbandanlage in
das benachbarte Kieswerkareal ,Boden” zugefiihrt. Die Fahrgeschwindigkeit auf inter-
nen Abbau- und Aufflllpisten ist bei Trockenperioden entsprechend anzupassen.

Art. 19

Im Geltungsbereich ,Sichtschutz Aspli / Abnet“ (Art. 1) ist eine temporére, naturnahe
Baumhecke mit Saum als ,Griinanlage“ gemass WaG anzulegen. lhre Sichtschutz-
funktion fur das Siedlungsgebiet Knonau ist durch den jeweiligen Betreiber vor Ab-
bautatigkeit sicherzustellen. Der Geltungsbereich ,Kiesabbaugebiet® darf fur das Her-
stellen eines Sichtschutzes in Anspruch genommen werden.

Art. 20

Entlang der Grubenrander ist eine stabile Umzaunung von 1.8 m anzubringen. Sie ist
periodisch zu kontrollieren.

Art. 21

Beim Abbau sind die bestehenden Grubenwande als optimalen Larmschutz gegeniber
dem Schulhaus und den Siedlungen ,Eschfeld“ und ,Hasental* auszunutzen.

Die Gemeinde Knonau kann zu Lasten des jeweiligen Betreibers eine Untersuchung
der Larmsituation wahrend der Abbautatigkeit durch einen Fachspezialisten verlangen
(Begehung und Beurteilung). Massgebend ist die Einhaltung des Planungswertes Gber
die gesamte Projektdauer. Allféllige Massnahmen zur Sicherstellung der massgebli-
chen Planungswerte auf den benachbarten Liegenschaften gehen zu Lasten der Be-
treiberin.

Die eingesetzten Maschinen, Gerate und Fahrzeuge haben bezuglich Schadstoffemis-
sionen dem jeweiligen Stand der der Technik zu entsprechen.

Alle zwei Jahre ist dem Amt fur technische Anlagen und Lufthygiene eine Emissionser-

klarung mit folgendem Inhalt zu lassen:

- Abbau- und Aufflllvolumen pro Jahr

- Geschatzte Fahrleistung pro Jahr

- Eingesetzte Baumaschinen mit Betriebsdauer, Treibstoffverbrauch und Alter
Geschatzte verursachte Emissionen (NOx, VOC, Russ)

Art. 22

Die Endgestaltung und Folgenutzung nach kantonalem Gestaltungsplan ,Aspli“ vom
26.04.1994 wird durch das neue Kiesabbaugebiet zeitlich verzdgert.

Als Kompensation mussen fir die Dauer der Massnahme T01 (L&rmschutzwall und
Amphibienlaichgewasser), sowie mindestens 4 Jahre darliber hinaus, neue temporare
naturnahe Flachen im Raum Aspli geméass Plan P3 erhalten und zielgerecht gepflegt
werden. Diese neuen temporaren Flachen kdnnen riickgebaut werden, wenn die Er-
folgskontrolle der definitiven Amphibienlaichgewasser die Fortpflanzung auch der bei-
den Pionierarten Gelbbauchunke und Kreuzkréte nachweist.
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Plan P-1 bis P-3

Archéologie

Rodung, Abtrag
Ober- und Unterboden

Kanton Ziirich | Gemeinde Knonau

IV. BODENABTRAG UND REKULTIVIERUNG

Art. 23

Die Sicherstellung von archéologischen Uberresten muss gewéhrleistet sein. Rechtzei-
tig vor Baubeginn, nach Moglichkeit 1 Jahr im Voraus, ist die Kantonsarchaologie Zi-
rich und Zug zu kontaktieren, damit vorgangig die nétigen Prospektionen, Sondierun-
gen und allenfalls Rettungsgrabungen durchgefiihrt werden kénnen. Fir die Durchfiih-
rung dieser Arbeiten ist gentigend Zeit einzurdumen. Nach Abschluss der archologi-
schen Arbeiten wird der Perimeter fiir den Abbau freigegeben werden.

Vor dem eigentlichen Kiesabbau muss mit einem Bagger mit Humusschaufel gemass
den Vorgaben der zustandigen Archdologen die gesamte Flache, welche von Boden-
eingriffen betroffen ist, unter fachlicher Aufsicht schonend abhumusiert (A-Horizont)
und der darunterliegende B-Horizont teilweise entsprechend abgetragen werden.

Das Abdecken der Flachen erfolgt in Anwesenheit von Archaologen der Kantonsar-
chaologie Zug. Falls archaologisch interessante Befunde/Funde gemacht werden,
werden die entsprechenden Uberreste durch die zusténdigen Archdologen gesichert
und bis zum Abschluss der Ausgrabungen fiir den Abbau gesperrt. An den nicht be-
troffenen beziehungsweise von den zusténdigen Archaologen frei gegebenen Orten
kann der Abbau normal weitergehen.

Kommen bei den Abdeckungsarbeiten archaologische Uberreste zum Vorschein, dann
muss das weitere Vorgehen zwischen den beiden Kantonsarchaologien genau abge-
sprochen werden.

Art. 24

Rodungsarbeiten sind im Frihjahr oder Herbst eines Kalenderjahres auszufuhren.
Diese Arbeiten (Entfernen von Baumen und Strauchern samt Wurzeln) missen von
der zustandigen Kantonsarchaologie betreut werden. Vor dem flachendeckenden Bo-
denabtrag mussen samtliche archaologische Arbeiten und Untersuchungen abge-
schlossen sein.

Bei der Planung und Ausfiihrung bodenrelevanter Arbeiten sind die Vorgaben der
Richtlinien fir Bodenrekultivierungen des Kantons Zirich vom Mai 2003 einzuhalten.
Fir die Ausfihrung samtlicher bodenrelevanten Arbeiten ist eine ausgewiesen Fach-
person (bodenkundliche Baubegleitung) beizuziehen. Der Name der gewahlten Fach-
person ist vor Beginn dieser Arbeiten der Fachstelle Bodenschutz bekanntzugeben.
Fir die bodenkundliche Baubegleitung ist das Musterpflichtenheft der Fachstelle Bo-
denschutz oder ein anderes Pflichtenheft, das vor Beginn der Bodenarbeiten durch die
Fachstelle Bodenschutz genehmigen zu lassen ist, verbindlich.

Der Abtrag des Ober- und Unterbodens darf nur bei trockener Witterung vorgenommen

werden. Beim Waldboden ist wegen dem geringen A-Horizont von ca. 10 cm und der
dichten Bestockung ein separater Abtrag von Ober- und Unterboden nicht praktikabel.
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Lagerung
Ober- und Unterboden

Rekultivierungsziel
Bodenaufbau

Rekultivierungsarbeiten
Folgebewirtschaftung

Kontrolle der
Rekultivierung

Kanton Ziirich | Gemeinde Knonau

Art. 25

Waldbodendepots (Ober- und Unterboden) durfen eine Schitthdhe von max. 2.50 m
aufweisen. Die Zwischenlagerung hat in der Weise zu erfolgen, dass die Depots nicht
vernassen, nicht abrutschen oder erodieren und die allfallig darunterliegende gewach-
sene Kulturerde nicht beeintrachtigt wird. Beim Aufbau der Depots auf eine Rohplanie
muss sichergestellt werden, dass diese eine Neigung von mindestens 3 % hat und
vorgangig ausgeebnet wurde. Die Depots sind bei der Schittung nicht zu befahren.
Bei hohen Depots sind fir den Raupenbagger Matratzen vorzusehen.

Der Sichtschutz sowie zusatzliche potentielle Lagerflachen fiir Bodendepots sind im
Plan P-3, M 1:2000 dargestellt.

Art. 26

Etappe IV:

Die Rekultivierungsarbeiten fir die spatere Aufforstung sehen den Aufbau eines Pio-
nierbodens ohne Humus, ohne A- und B-Horizont vor: Die mittlere Schichtdicke betragt
entweder mindesten 70 cm Wandkies (oder vergleichbare Materialien), oder mindes-
tens 100 cm Aussiebsand (oder vergleichbare Materialien). Das definitive Material wird
spatestens zum Zeitpunkt der Rekultivierung von der Fachstelle Naturschutz, Kanton
Zurich, festgelegt. Die Rekultivierungsarbeiten fir die naturnahen Flachen richten sich
nicht nach den Rekultivierungsrichtlinien des Kantons.

Béden mit landwirtschaftlicher Rekultivierung (Wies- und Ackerland):

Das Rekultivierungsziel sind normal durchlassige Béden mit Schichtmachtigkeiten
(nach Setzung) von min. 30 cm Oberboden und min. 70 cm Unterboden. Der rekulti-
vierte Boden muss eine pflanzennutzbare Griindigkeit von mindestens 50 cm aufwei-
sen und die Anforderungen an die landwirtschaftliche Nutzungseignungsklasse 2 erfiil-
len.

Folgeprojekt:
Der Bewirtschaftungsweg ist in seiner urspriinglichen Form wiederherzustellen.

Art. 27

Die Richtlinien fur Bodenrekultivierungen des Kantons sind dort anzuwenden, wo eine
landwirtschaftliche Folgenutzung vorgesehen ist.

Art. 28

In den ersten drei Jahren nach Beendigung einer Rekultivierungsetappe ist der Erfolg
der Rekultivierung jahrlich durch einen Fachperson zu beurteilen, der zuhanden der
Gemeinde jedes Jahr ein schriftliches Gutachten zu verfassen hat. Allfallige auftreten-
de Bodenschaden, sind durch den Betreiber der Grube auf eigene Kosten zu beheben.
Zehn Jahre nach Abschluss der Arbeiten wird eine Abnahme der Rekultivierung durch
Fachleute vorgenommen. Dabei wird ein Abnahme und Ruickgabeprotokoll erstellt.

Nach Ablauf der Folgebewirtschaftung sind der Fachstelle Bodenschutz in einer Do-
kumentation der Grobverlauf der Folgebewirtschaftung (Kulturen, besondere Vor-
kommnisse) sowie die landwirtschaftliche Nutzungseignung und pflanzennutzbare
Grundigkeit des rekultivierten Bodens aufzuzeigen. Anschliessend sind die Fachstelle
Bodenschutz und die bodenkundliche Baubegleitung zur Abnahme nach Folgebewirt-
schaftung einzuladen.
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Bodenaufbau bei den 6kolo-
gischen Ausgleichsflachen

Gestaltung und Kontrolle
der 6kologischen Ausgleichs-
flachen

Inkrafttreten

Kanton Ziirich | Gemeinde Knonau

Art. 29

Die Oberflache am Waldrandstreifen ZH06 wird moglichst heterogen gestaltet, damit
vielfaltige Standorte entstehen konnen. Kiesiger Rohboden und sandige Rohboden-
substrate sind ungleichférmig Uber die Flache verteilt.

Sie wird alle 4 Jahre abschnittweise in den Rohbodenzustand riickgefihrt (ausge-
nommen 6 m breiter Streifen).

Feuchtstellen werden mit lehmigem Untergrund gestaltet, Weiher und Timpel mit Folie
abgedichtet. Timpel fir Pionierarten (Kreuzkréte, Gelbbauchunke) werden gekammert
gestaltet, mit Folie abgedichtet und mit regulierbaren Ablaufen versehen, damit ein pe-
riodisches Trockenfallen maoglich ist.

Art. 30

Fir den Einbau des Bodens, die Gestaltung und die Bepflanzung im Bereich der 6ko-
logischen Ausgleichsflachen ist eine ausgewiesene Fachperson beizuziehen. Fir Pla-
nung und Bau der Laichgewasser ist in Absprache mit der Kantonalen Fachstelle Na-
turschutz eine Fachperson Amphibienschutz zu beauftragen.

Die Fachstelle Naturschutz wird zu einer Abnahme sowohl der Rohplanie der naturna-
hen Flache ZH06 wie auch der Laichgewasser im Rohzustand eingeladen.

Die Ausgleichsflache ZHO06 ist jahrlich zu kontrollieren, in den ersten 3 Jahren nach der
Endgestaltung ist jeweils ein kurzer Jahresbericht zuhanden der Fachstelle Natur-
schutz zu erstellen.

Art. 31

Der kantonale Gestaltungsplan Aspli / Abnet tritt nach der Festsetzung durch die Bau-
direktion und nach Erledigung allfalliger Rechtsmittel in Kraft.
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1

Einleitung

1.1

Der vorliegende Umweltvertraglichkeitsbericht (UVB) beinhaltet den Kiesabbau, die Auffillung
und Rekultivierung der ,Etappe IV des Abbaugebietes ,Hof-Abnetwald I“ in den Gemeinden
Cham (ZG) und Knonau (ZH). Die Planverweise zu Beginn eines Kapitels gelten analog zu
den Plannummern der Plane zum kantonalen Gestaltungplan Kiesabbaugebiet ,Aspli / Abnet".

Ausgangslage, Objekt, Vorhaben

1.2

Seit Jahrzehnten werden im Grenzgebiet Kanton Zirich zu Kanton Zug Kiesvorkommen abge-
baut. Im Kanton Zug wurde von der Gemeinde Cham am 8. September 1992 erstmalig eine
Bewilligung fir den Kiesabbau und Auffillung in ,Hof-Oberwil* erteilt. Im Kanton Zirich zuletzt
im Abbaugebiet ,Aspli gemass kantonalem Gestaltungsplan ,Aspli“ vom 26. April 1994. Im
benachbarten Waldgebiet ,Abnet* sind weitere Rohstoffe vorhanden. Firr die kurzfristige Roh-
stoffsicherung beabsichtigt die RISI AG, einen Teil dieses Vorkommens, vorliegend entlang
der Kantonsgrenze Zug / Zirich weiter abzubauen.

1 S8 \\\ \
' Hcfr.l

\Pestaloxxi~J

Stiffung '-'.
‘%ﬂ ,-_-_

UNE

Weitere Rohstoffe
Waldgebiet ,Abnet*

\ | Kiesabbau ZG
~Hof-Abnetwald 1

2 ){-,J \ SWIss Map Onl|ne reprodu2|ert BA091159‘

Abb. 1:  Ubersicht Kiesabbaugebiete (ZH und ZG) auf LK 25'000.

Vorhaben

siehe:
» Plan Nr. K-1b_Abbaukonzept, Situation M 1:3‘000

Bis zum heutigen Zeitpunkt erfolgten im Gebiet ,Hof-Abnetwald | drei bewilligte Abbauerweite-
rungen. Das vorliegende Projekt behandelt die vierte Abbauerweiterung auf Zurcher und Zuger
Gebiet, bestehend aus einer Abbauetappe ,Etappe 1V*.
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1.3

Im beiliegenden Abbaukonzept sind samtliche Abbauerweiterungen der Kiesgrube ,Hof-
Oberwil“ mit den jeweiligen Abbauperimetern und deren Abbaureihenfolge durch Richtungs-
pfeile dargestellt. Mit dieser kantonsibergreifenden Abbauewerweiterung wird der Abbau der
Rohstoffreserven unterhalb der Kantonsgrenze im Waldabstandsbereich zu den ehemaligen
Zircher Abbaugebiete ,Aspli“ und ,Ritenen“ ermdglicht.

Die Rahmenbedingungen zum Vorhaben wurden an verschiedenen Sitzungen mit den Behor-
den (ZG / ZH) diskutiert und festgelegt. Die flinfte und zugleich letzte Abbauerweiterung — vor-
ussichtlich ebenfalls in beiden Kantonen - wird als Folgeprojekt betitelt.
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4te Erwelterung
Etappe IV

Planung aktuell

‘\NEA N ‘Langac‘ker E

Gestaltungsplan-
perimeter
Aspli / Abnet
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l éﬁ;\
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Swiss Map Online reproduziert: BA091159

5te Erweiterung
Folgeprojekt

A\ Hmrent 2]

3te Erwelterung
Etappe 1-3
1te Bewilligung 1.5.2012

; 9

Abb. 2:  Ubersicht Abbauerweiterung Etappe IV auf LK 25000
Das Vorhaben unterliegt einer Umweltvertraglichkeitsprifung und erfordert ein Rodungsge-

such in beiden Kantonen. Die Festsetzung des kantonalen Gestaltungsplans (ZH) erfolgt zu-
gleich fiir den Abbaubereich im Folgeprojekt.

Bearbeitungsgrundlagen

Die wesentlichen Projekt- und Arbeitsgrundlagen sind:
. Technischer Bericht, ilu AG, 30.04.2015

. Plane gemass Planverzeichnis (siehe Seite 2)
. Fachgutachten (siehe Seite 2)

Weitere Bearbeitungsgrundlagen sind im Quellenverzeichnis am Ende des Berichtes aufge-
fuhrt und im Text an der entsprechenden Stelle mit einem Indexverweis markiert.
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1.4 Verfahren

siehe:
» Anhang 1, Verfahrensschema

Die Verfahrensablaufe und Zusténdigkeiten der einzelnen Verfahrensschritte sind in den Kan-
tonen Zirich und Zug sehr unterschiedlich. Dies erfordert eine permanente Verfahrenskoordi-
nation der beteiligten Amtsstellen. Hierfur wurde zwischen beiden Kantonen gemeinsam das
Vorgehen zur Vorprifung sowie zum Baugesuchverfahren abgestimmt und abschliessend in
einem Verfahrensschema (E-Mail B. Brunner AfU Kanton ZG am 14.1.2014) festgehalten. Das
Verfahrensschema ist im Anhang 1 mit aktuellen Terminprognosen beigelegt.

Vorprifung / UVB Voruntersuchung

Im Kanton Zirich ist die Vorprifung fir das Rodungsgesuch und den kantonalen Gestaltungs-
plan Kiesabbaugebiet ,Aspli / Abnet* abgeschlossen.

Der Prufbericht der ARE und der Teilbericht der KofU liegen seit November 2013 vor. Samtli-
che Belange aus dieser Vorprifung wurden in der 2ten Fassung des vorliegenden Berichtes
fur die Vorprufung im Kanton Zug (Februar 2014) umgesetzt.

Seit Mai 2014 liegt der Prifbericht des AfU (ZG) vor, welches im Kern eine Uberpriifung des
Grundwasserspiegels und der Kieswandstabilitat entlang der Kantonsgrenze verlangte.

UVP Hauptuntersuchung / Festsetzung kant. Gestaltungsplan / Rodungs- und Abbaugesuch

Mit vorliegender 3ten Fassung des UVB'‘s sowie des Technischen Berichts wird eine ab-
schliessende Umweltvertraglichkeitsprifung im Hinblick zum Abbaugesuch, Rodungsgesuch
sowie dem Antrag zur Festsetzung des kantonalen Gestaltungsplanes Kiesabbaugebiet ,As-
pli / Abnet“ vorbereitet.
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2 Voraussetzungen zum UVB
2.1 Ziele und Aufgaben des UV-Berichtes

Ausgehend von der Problemstellung und gestiitzt auf die gesetzlichen Erfordernisse des

USG [2] und der UVPV [6] ergeben sich fir die Erarbeitung des Berichtes zur Umweltvertrag-

lichkeit folgende Zielsetzungen:

. Nachweis der Auswirkungen des Vorhabens (inkl. den vorgesehenen Schutzmassnah-
men) auf die einzelnen Umweltbereiche und gesamthaft.

. Optimierung der Umweltschutzmassnahmen.

. Gesamthafter Nachweis der Umweltvertraglichkeit des Vorhabens im Sinne einer um-
fassenden Hauptuntersuchung, gestiitzt auf die Beurteilung der einzelnen Umweltberei-
che im Sinne einer fachlichen Beurteilung durch die Berichtverfasser.

Zur Erreichung der genannten Ziele ergeben sich fir die Erarbeitung der Umweltbeurteilung

zum Projekt die folgenden hauptsachlichen Aufgaben:

. Erfassen, beschreiben und beurteilen des Ist- und Ausgangszustandes der zu behan-
delnden relevanten Umweltbereiche gemass Relevanzmatrix.

o Erfassen und beurteilen der mdglichen Auswirkungen auf die Umweltbereiche fur die
verschiedenen Untersuchungszeitraume, unter Berlcksichtigung der madglichen Um-
weltschutzmassnahmen.

o Feststellen der voraussichtlich verbleibenden Belastungen der Umwelt, als Grundlage
fur eine Optimierung der vorgesehenen Umweltschutzmassnahmen im konkreten Pro-
jekt, soweit erforderlich und verhaltnismassig.

. Prifen und aufzeigen von eventuell mdglichen weitergehenden Massnahmen zur Ver-
minderung verbleibender Belastungen und zur dkologischen und asthetischen Aufwer-
tung des betroffenen Landschaftsraumes.

. Beurteilen der Umweltvertraglichkeit des Vorhabens auf der Basis der relevanten
Rechtsgrundlagen im Sinne einer fachlichen Einschatzung.

2.2 Bedarfsnachweis
2.2.1 Standort Kiesabbau

Das Kieskonzept des Kantons Zug aus dem Jahr 2008 sieht vor, dass eine Sicherung der
langfristigen Rohstoffversorgung des Kantons bis 2040 nur durch weitere Abbaugebiete zu re-
alisieren ist. Eine Standortevaluation ergab u. a. die Arrondierung des Abbaugebietes ,Abnet-
wald* fur die mittelfristige Sicherung der Kiesversorgung. Die Kiesgrube ,Hof-Abnetwald | ist
fur die regionale Versorgung von grosser Bedeutung.
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Der Standort zur geplanten Abbauerweiterung ,Etappe IV* schliesst direkt an die bewilligten
Abbaugebiete ,Hof-Abnetwald 1 und ,Oberwil-Hof-Boden II* im Kanton Zug sowie an die ehe-
maligen Abbaugebiete ,Aspli“ und ,Ritenen“ im Kanton Zirich an. Er ist durch keine Naturge-
fahren bedroht (Steinschlag, Rutschungen, Uberschwemmungen).

Der Standort entspricht den Zielsetzungen der kantonalen Richtplane Zirich und Zug, in wel-
chen die Erweiterung des Kiesabbaugebietes ,Hof-Abnetwald I“ in das Gebiet ,Abnetwald"
vorgesehen ist; Gebiet fir ,Abbau und Rekultivierung“ des kantonalen Richtplanes Zug [18],
sowie im ,Materialgewinnungsgebiet® des kantonalen Richtplanes Zirich [20].

Der Standort ist optimal erschlossen. Die geplante, erforderliche Rodung (Etappe V) ist
standortgebunden. Die Aufbereitungsanlagen und das Betonwerk fiir den gewonnenen Roh-
kies sind in unmittelbarer Nahe (Werkareal ,Boden*). Ebenso befinden sich auf diesem Gelan-
de Anlagen fir die Weiterverarbeitung der Kieskomponenten und Splittmaterialien.

Primérkies zur Rohstoffversorgung

Die Kiesgrube ,Hof-Abnetwald I* ist fiir die regionale Versorgung der Kantone Zirich und Zug
von grosser Bedeutung. Bei der Ausarbeitung des im vorangegangenen Kapitel erwahnten
Kieskonzepts (Richtplanauftrag Kanton Zug an Baudirektion, Amt flir Raumplanung [19]) wur-
den im kantonalen Grenzbereich die Belange des Richtplans Kanton Zirich bertcksichtigt.

Die kontinuierliche Rohstoffversorgung durch effektiven Abbau an nutzbarem Kies soll sicher-
gestellt werden. Entsprechend dem daraus entwickeltem Abbaukonzept fiir das Gebiet ,Ab-
netwald“ sollen mit der Erweiterung Etappe IV - neben dem bereits bewilligten - zusatzlich ab-
bauwiirdiger Schotter im Ausmass von rund 0.4 Mio m® abgebaut werden. Der Kiesabbau in
der Etappe IV ist ab ca. 2017 / 2018 vorgesehen.

Standort Ablagerung Aushubmaterial

Die regionale Nachfrage an Ablagerungsvolumen fir unverschmutztes Aushubmaterial ist ge-
geben. Die Aushubdeponien und Kiesgruben in den Nachbarkantonen kdénnen aus heutiger
Sicht das Ablagerungsdefizit des Kantons Zug und Zirich nicht oder nur zu einem kleinen Teil
auffangen. Zur Entsorgung der erwarteten Aushubmengen missen entsprechende Kapazita-
ten in Kiesgruben und Aushubdeponien bereit stehen. In erster Prioritat sind offene Abbaustel-
len (Kiesgruben) zu nutzen. Das Entsorgungsdefizit ist beim nicht standfesten Aushub wesent-
lich grésser als beim standfesten Aushub.

Aufgrund der vorhandenen Ablagerungsengpasse flir unverschmutztes, nicht standfestes Ma-
terial, hatte im Jahr 2008 die Baudirektion des Kantons Zug die Kiesabbauunternehmen (Risi
AG, KIBAG, Sand AG) aufgefordert, die Abbauetappierung im Hinblick auf die Schaffung
glinstiger Ablagerungsverhaltnisse zu optimieren.

Die Risi AG hatte daraufhin im Rahmen eines Konzepts die Ablagerung von nicht standfestem
Material im ,Hof-Abnetwald | optimiert [29]. Die Erweiterung des Kiesabbaugebietes ,Hof-
Abnetwald 1 als Ablagerung fiir unverschmutztes Aushubmaterial kann zur kurzfristigen Siche-
rung der regionalen Verwertung beitragen. Hierfir ist die vorgesehene Erweiterung des Kie-
sabbaugebietes ,Hof-Abnetwald 1“ geeignet.
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2.3 Chronologie bisheriger Bewilligungen und Verfligungen

Kanton Zirich:

26.04.1994

12.06.1995

16.10.2003

11.11.2003

Kanton Zug:
08.09.1992

20.02.1996

12.11.1996

27.01.2004

30.01.2004

05.12.2008

26.04.2012

01.05.2012

08.05.2012

04.12.2012

25.02.2013

18.12.2013
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»Aspli, Festsetzung Kantonaler Gestaltungsplan
— Verfiigung Baudirektion (ZH)

»LAspli“, Baubewilligung fur Kiesabbau, Wiederauffullung und Rekultivierung
— Gemeinderat Knonau (ZH)

L#Aspli-Ratenen“ Ausnahmebewilligung Landwirtschaftszone fur Sichtschutz
— Verfiigung Baudirektion (ZH)

»Aspli-Rutenen” Baubewilligung fur Sichtschutz (Damm und Hecke)
— Gemeinderat Knonau (ZH)

,Hof-Oberwil“ Bewilligung fur den Kiesabbau (damals Gebr. Risi AG)

— Beschluss Regierungsrat (ZG)

,Hof-Oberwil* Genehmigung Erweiterung der Kiesabbauzone
— Beschluss Regierungsrat (ZG)

,Hof-Oberwil* Anderung Bewilligung fiir den Kiesabbau vom 08.09.1992

— Beschluss Regierungsrat (ZG)

,Hof-Abnetwald 1 Bewilligung fiir Abbau und Rekultivierung
— Baudirektion (ZG)

,Hof-Abnetwald |* Rodungsbewilligung Etappen | bis 1|

— Direktion des Innern (ZG)

,Hof-Abnetwald I* Anpassung Richtplan fiir Sichtschutz ,Abnet West*

— Beschluss Kantonsrat (ZG)

,Hof-Abnetwald 1* Ausnahmebewilligung Rodung, Unterschreitung Waldabstand
— Verfiigung Direktion des Innern (ZG)

,Hof-Abnetwald 1* Anpassung Abbaubewilligung vom 27.01.2004
— Verfliigung Baudirektion (ZG)

,Hof-Abnetwald 1 Genehmigung Kantonale Zone fiir Abbau und Rekultivierung
— Beschluss Regierungsrat (ZG)

,Hof-Abnetwald 1* Anpassung Abbaubewilligung vom 01.05.2012
— Verfiigung Baudirektion (ZG)

,Hof-Abnetwald |* Baubewilligung zum Férderband
— — Baudirektion (ZG)

,Hof-Abnetwald 1* Anpassung Abbaubewilligung vom 04.12.2012

,Hof-Abnetwald I* Anpassung Baubewilligung zum Férderband vom 25.02.2013

— — Verfligung Baudirektion (ZG)
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2.4 Raumplanerische Situation
siehe:
» Plan Nr. P-1: Ist Zustand 2012, Abbaugebiet ,,Hof-Abnetwald I
2.4.1 Richtplan
Die vorhandenen Rohstoffreserven sind im kantonalen Richtplan Zirich [20] als ,Materialge-
winnungsgebiet‘ und im kantonalen Richtplan Zug [18] als Gebiet fiir ,Abbau und Rekultivie-
rung" festgesetzt.
2.4.2 Nutzungsplanung ZH - kantonaler Gestaltungsplan “Aspli / Abnet”
Die Zustandigkeit zur Festsetzung des kantonalen Gestaltungsplanes ,Aspli / Abnet“ fiir Abbau
und Rekultivierung liegt bei der Kantonsbehdrde. Hierflr ist eine Rodungsbewilligung Voraus-
setzung. Der Gestaltungsplanperimeter ,Aspli / Abnet* (~55'600 mz) grenzt direkt an die Kan-
tonsgrenze zu Zug und Uberlagert teilweise den am 26.04.1994 festgesetzten kantonalen Ge-
staltungsplanperimeter ,Aspli“ [26]. Durch die neue Abgrenzung kénnen die vorhandenen
Rohstoffreserven im Waldabstandsstreifen zu den ehemaligen Kiesgruben ,Aspli“ und ,Rute-
nen“ haushalterisch und umweltschonend genutzt werden. Rund 11700 m? sind als Kiesab-
baugebiet ausgeschieden.
ffi. %qU \\\\\V J \&‘\ \\ .'\\.‘;‘-_:f” \\\&X\\t\g}
\ -L‘t'ck‘{ sl > \ . -\;::\@j'
-9 \\\\’{/\\ Y L=
A | |\ Pestalaxsit (]
S\ Stiftung[N
)\ sipg LT
i i "__7\‘“‘?'{; perimeter
‘\. \ Festsetzung 1994
i f)&r]‘r‘en.cz,s\{ —
= 't
Gestaltungsplan- 7
d perimeter i
& ||. Planung aktuell \ \
= __,,: .L‘*’i"ﬂ‘{\fiedermi.l_;g%f '
.!,t'J'Ilblie!"; " 5
1\ ¢ Vil Y il iR TSN swis Mo
Abb. 3:  Ubersicht Gestaltungsplanperimeter ,Aspli / Abnet* auf LK 25000
2.4.3 Nutzungsplanung ZG

Der Abbaubereich zur Etappe IV wurde im Rahmen des UVP-pflichtigen 2ten Erweiterungs-
projektes ,Hof-Abnetwald I mit dem Beschluss des Regierungsrates vom 27.1.2004, als kan-
tonale Nutzungszone fir ,Abbau und Rekultivierung“ rechtskraftig umgezont. Im Folgeprojekt
(5te Erweiterung) bedarf es eine erneute Umzonung.

ilu AG | Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Umweltfachleute | Grisigenstrasse 6 |6048 Horw Seite 11



ilu AG | Erweiterung Kiesgrube ,Hof-Abnetwald |“ Etappe IV Hauptuntersuchung | UVB

2.5 Rechtsgrundlagen / Beurteilungsbasis

Die Umweltvertraglichkeitsprifung erfolgt gemass allen umweltrechtlichen Gesetzen, Verord-
nungen und Erlasse des Bundes, der Kantone und Gemeinden.

Der vorliegende Umweltvertraglichkeitsbericht (UVB), aufgebaut nach den Richtlinien des
Handbuchs zur UVP [11], umfasst gemass Artikel 9 Abs. 2 und 4 USG [2] folgende Punkte:

den Ausgangszustand;

b. das Vorhaben, einschliesslich der vorgesehenen Massnahmen zum Schutze der Umwelt
und flr den Katastrophenfall;

c. die voraussichtlich verbleibende Belastung der Umwelt;
die Massnahmen, die eine weitere Verminderung der Umweltbelastung erméglichen, so-
wie die Kosten daftr.

2.6 Zielvorgaben Landschafts- und Abbauplanung

Fir das Abbau-/ und Auffiillprojekt gelten folgende Zielvorgaben:

—_

Optimale und umweltvertragliche Nutzung des abbauwilrdigen Rohstoffes

2. Nutzung von Synergien bei Abbau und Auffillung (mdglichst kombinierte Transporte)
3. Natur- und landschaftsgerechte Wiederherstellung der Abbauflache inkl. Aufforstung
4. Erhdéhung der Biotop- und Strukturvielfalt fur Flora und Fauna
5

Aufwertung des Landschaftsbildes fur Erholung und Landschaftserleben

Aus den Zielvorgaben ergeben sich die folgenden wesentlichen Aufgaben:

1. Erarbeitung eines Gestaltungsplanes fiir die geplante Nutzung gemass Art. 44a PBG [1]
mit entsprechenden Nutzungsbestimmungen

2. Planung der notwendigen Umweltschutzmassnahmen

3. Nachweis der Umweltvertraglichkeit:

a. Festlegen der relevanten Umweltbereiche (Relevanzmatrix), Projektbelange, Un-
tersuchungszeitrdume und Untersuchungsperimeter

b. Erfassen, beschreiben und beurteilen des Ist- und Ausgangszustandes

c. Erfassen und beurteilen der Auswirkungen der einzelnen Nutzungen auf die Um-
welt unter Bertcksichtigung der vorgesehenen Umweltschutzmassnahmen

d. Feststellen der voraussichtlich verbleibenden Belastungen der Umwelt und opti-
mieren der vorgesehenen Umweltschutzmassnahmen im Projekt, soweit erforder-
lich und verhaltnismassig

e. Prifen und aufzeigen von eventuell méglichen weitergehenden Massnahmen zur
Verminderung verbleibender Belastungen

f. Beurteilen der Umweltvertraglichkeit des Vorhabens auf der Basis der relevanten
Rechtsgrundlagen im Sinne einer ersten fachlichen Einschatzung
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2.7 Untersuchungsperimeter und Zeitpunkte

Der Untersuchungsperimeter umfasst den Einflussbereich der Projektauswirkungen. Er wird
fur die meisten Umweltbereiche das ganze Projektareal und dessen Umgebung beinhalten.
Die Untersuchungszeitpunkte sind mit Erlduterung nachfolgend aufgefuhrt.

Zustand Z,: Ist-Zustand

Der Ist-Zustand wird auf 2012 festgelegt. Er entspricht dem aktuell gliltigen Planungs- und
Kenntnisstand, auch in Bezug auf friiher datierte Untersuchungen oder Fachgutachten zu den
entsprechenden Umweltbereichen.

Zustand Z,: Ausgangszustand

Der Ausgangszustand dient als Vergleichsbasis und beschreibt hypothetisch die Situation in
einem Jahr, wenn das Projekt (Erweiterung Etappe 1V) nicht realisiert wiirde. Die zu erwarten-
den Belastungsanderungen zwischen Ist-Zustand und Ausgangszustand durften aufgrund der
Intensitat des bestehenden Abbau- und Aufflllbetriebs kaum feststellbar sein.

Deshalb wird der Ausgangszustand dem Istzustand gleichgesetzt. Ausnahme stellt die Ermitt-
lung der Larm- und Luftbelastungen auf Basis der Verkehrsprognosen dar.

Zustand Z, ;: Projektauswirkungen

Hier werden die Umweltauswirkungen tber den gesamten, sich tUber einige Jahre erstrecken-
den Zeitraum - ca. 5 Jahre ab Beginn des Abbau- und Ablagerungsbetriebs beurteilt. Dieser
Betrieb ist - solange der Abbau- und Ablagerungsvorgang andauert — in drei Phasen unterteilt,
welche i. d. Regel parallel stattfinden.

Vorbereitungsphase:

Sie umfasst einmalige Vorbereitungsarbeiten fir den eigentlichen Abbau- und Ablagerungsbe-
trieb (u. a. Rodung, Bodenabtrag, Abbau der Deckschicht) sowie sich wiederholende Arbeiten
beim Erschliessen der einzelnen Auffulletappen (u. a. Bodenaufbau, Pisten).

Betriebsphase:

Sie beinhaltet den eigentlichen Betrieb (Abbau und Auffiillung) und die entsprechenden Mate-
rialtransporte. Sie wird ca. 5 Jahre dauern.

Rekultivierungsphase:

Innerhalb dieser Phase wird die Grube nach der Aufflllung gemass Gestaltungsplan rekulti-
viert und flr die Folgenutzungen bereitgestellt.

Zustand Z,: End-Zustand

Dieser Zustand beurteilt die Situation ca. 10 Jahre nach Abschluss der letzten Rekultivie-
rungsarbeiten. Der End-Zustand wird auf 2030 festgesetzt.
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3 Relevanzmatrix

Ausgehend von den landschaftsdkologischen Gegebenheiten und den voraussichtlich zu er-
wartenden Projektauswirkungen wurde die nachfolgende Relevanzmatrix fir die zu un-
tersuchenden Umwelt- und Projektbelange zusammengestellt.

In dieser Matrix werden keine naheren Angaben Uber Art, Intensitat und Bedeutung der Aus-
wirkungen einer Projektaktivitdt gemacht. Es wird nur festgelegt, ob eine Wirkung (Umweltbe-
reich) relevant und somit zu untersuchen ist.

. P 2
Bewertungsindex: S o <
c <= Q
«© -3 7

[ 2 & g o

o S = T S c

5 + relevant = ,';‘, S < o s

92 i - Q. 2 s

o - nicht relevant & = S [ s g

9 7] & o = = N

= S =] o - S '

© N (2] r= = X °

£ B E: S 2 E &

)

v Untersuchungszeitpunkte > Z Z4 Ziq Z,
Archéologie / Kulturgiter + + + - -
Geologie / Hydrogeologie + + + + +
Bodenschutz + + + + +
Forst- und Landwirtschaft + + - + +

= ZO

Flora / Fauna und Naturschutz + + - + +
Umweltgefédhrdende Organismen + + + + +
Landschaftsbild / Erholung + + + + +
Raumplanung / Siedlung / + + + + +
Wanderwege

Verkehr / Larm / Lufthygiene + + + + + -
Oberflachengewdsser / Fischerei - - - - -
Wasserwirtschaft /-versorgung - =7 - - - -
Storfalle / Sicherheit + + + + -

Tab. 1: Relevanzmatrix fir UVB-Hauptuntersuchung

Nicht relevante Themen werden in der Hauptuntersuchung nicht mehr behandeilt.
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4 Untersuchung der relevanten Umweltbereiche

4.1 Archaologie / Kulturguter

4.1.1 Ist-Zustand (Z))
Laut kantonalem Richtplan des Kantons Zug ist im Gebiet ,Hof-Abnetwald I mit arch&ologi-
schen Fundstatten zu rechnen. Auch die von der Erweiterung betroffene Flache im Kanton Zi-
rich ist im Kantonalen Richtplan Karte ,Siedlung und Landschaft* als Untersuchungsgebiet
signalisiert. Im bewilligten Bereich des Abbaugebiets ,Hof-Abnetwald | sind archdologische
Funde sichergestellt worden. Folglich werden auch in der grenzibergreifenden Etappe IV
Fundstellen vermutet.

4.1.2 Bau-, Betriebs- und Rekultivierungsphase (Z; )

Die Sicherstellung von archaologischen Uberresten muss gewahrleistet sein. Rechtzeitig vor
Baubeginn, nach Mdglichkeit 1 Jahr im Voraus, ist die Kantonsarchaologie Zirich und Zug zu
kontaktieren, damit vorgangig die nétigen Prospektionen, Sondierungen und allenfalls Ret-
tungsgrabungen durchgefiihrt werden kénnen. Fir die Durchfiihrung dieser Arbeiten ist genu-
gend Zeit einzuraumen. Nach Abschluss der archaologischen Arbeiten wird der Perimeter flr
den Abbau freigegeben werden.

Vor dem eigentlichen Kiesabbau muss mit einem Bagger mit Humusschaufel gemass den
Vorgaben der zustandigen Archaologen die gesamte Flache, welche von Boden-eingriffen be-
troffen ist, unter fachlicher Aufsicht schonend abhumusiert (A-Horizont) und der darunterlie-
gende B-Horizont teilweise entsprechend abgetragen werden.

Das Abdecken der Flachen erfolgt in Anwesenheit von Archaologen der Kantonsarchaologie
Zug. Falls archaologisch interessante Befunde/Funde gemacht werden, werden die entspre-
chenden Uberreste durch die zustandigen Archéologen gesichert und bis zum Abschluss der
Ausgrabungen flir den Abbau gesperrt. An den nicht betroffenen beziehungsweise von den
zustandigen Archdologen frei gegebenen Orten kann der Abbau normal weitergehen. Kom-
men bei den Abdeckungsarbeiten archéologische Uberreste zum Vorschein, dann muss das
weitere Vorgehen zwischen den beiden Kantonsarch&ologien genau abgesprochen werden.

4.1.3 Beurteilung

Das Vorgehen, die Arbeiten und die daflir zustdndigen Personen sind bestimmt. Die Ge-
samtkoordination sdmtlicher Untersuchungsarbeiten ist geregelt. Die Vorgangigen Arbeiten
sind mit den Holz-Fallarbeiten der Rodungsflache zu koordinieren. Der Zeitplan ist von der
Erteilung der Rodungsbewilligung abhangig.

Das Vorhaben ist betreffend Archédologie / Kulturgiiter umweltvertraglich.
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4.2

Geologie / Hydrogeologie

4.21

4.2.2

siehe:
» Festlegung der Abbausohle, Aktennotiz 2310036.3 Geotest AG, 16.9.2014 [47]
» Stabilitdtspriifung, Aktennotiz 2314203.1 Geotest AG, 15.10.2014 [48]
» Plan Nr. P-3, Betriebszustand

Ist-Zustand (Z,)

Die Region ,Steinhausen-Knonau*“ des Abbaugebietes ,Hof-Abnetwald I ist gepragt durch die
letzte Vergletscherung in Form einer markant ausgebildeten Drumlinlandschaft. Unter diesen
Grundmoranenablagerungen sind ausgedehnte friihglaziale Schotter zur Ablagerung gelangt.
Die Schotter bilden den Leiter des Grundwasservorkommens von ,Maschwanden-Knonau*.
Die stauenden Seeablagerungen in den Schotterdecken sind die Ursache flir das ortliche
Grundwasservorkommen. Die Schotter werden von schlecht durchlassigem Moranenmaterial
Uberlagert.

Die vorhandenen Rohstoffe im Abbaugebiet ,Hof-Abnetwald I liegen zur ca. der Hélfte des
Gebietes unter einer 10 bis 15 m machtigen Grundmoranendecke. Im restlichen Gebiet ist die
Grundmorane mehr als 15 m machtig. Darunter liegt ein Kieskérper mit einer durchschnittli-
chen Méchtigkeit von etwa 40 m. Das Abbaugebiet ,Hof-Abnetwald* und seine nahere Umge-
bung liegen im Gewasserschutzbereich A,. In diesem Bereich sind laut GSchV [5] beim Kie-
sabbau - Uber dem natlrlichen, zehnjahrigen Grundwasserhdchstspiegel - eine schitzende
Materialschicht von mindestens 2 m zu belassen.

Bau-, Betriebs- und Rekultivierungsphase (Z, )

Verwertbarkeit der Materialschichten

Die maximale Schichtdicke der verwertbaren Schotter der Etappe |V ist bis zu ca. 28 m mach-
tig. Das Uber den Kiesvorkommen liegende, nicht verwertbare Abraummaterial wird innerhalb
des Grubenareals zur Auffillung wiederverwendet.

Boschungsneigung

Innerhalb der bestehenden Kiesgrube dirfen die Abbauwande im Bereich der Deckschichten
mit einer Neigung 3:2 (H6he/Breite) und im verwertbarem Schotter nicht steiler als 8:1 gestal-
tet werden.

Aufgrund der geringen Breite der Kieswand entlang der Kantonsgrenze und der rickseitigen
Aufflllung auf Zircher Gebiet (Kiesabbau Aspli und Ritenen) wurden hierflr Stabilitétsbe-
rechnungen [48] durchgefiihrt. Die neue maximale Abbauneigung betragt innerhalb der Etap-
pe IV 3:2 und angrenzend an die Zircher Wegparzelle (Nr.190) 5:1. Die Abbauwéande entlang
der Kantonsgrenze sind im Plan ,P-3 Betriebszustand® dargestellt.
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Abbaukote

Auf Grundlage mehrjahriger Messreihen wurde im Jahr 2009 die Abbausohle im Abbaugebiet
,Hof-Abnetwald I mit 424.3 m {i. M ermittelt (inklusive 2 m Schutzschicht (iber dem maximalen
Grundwasserstand). Das Amt fir Umweltschutz des Kantons Zugs forderte in seiner Stellung-
nahme zur UVB Voruntersuchung eine Uberpriifung der Grundwasserspiegelmessungen und
allfallige Anpassung der zulassigen Abbaukote.

Im September 2014 erarbeitete die Geotest AG eine grossraumige neue Isohypsenkarte der
maximal Grundwasserstande [47]. Im noch nicht erschlossenen Abbaugebiet ,Hof-
Abnetwald I ist das Grundwasserspiegelgefélle sehr flach. Fir die Etappe IV ergeben die ak-
tuellsten Auswertungen eine horizontale Abbaukote von 424.7 m . M.

Grundwasserschutz

Der Schutzanspruch des Grundwassers und die legitimen Interessen zum Abbau und zur Nut-
zung des Rohstoffes Kies konnen in gewissen Fallen einen Interessenskonflikt auslosen. Dies
wird durch eine umsichtige Planung und offene Informationspolitik vermieden. Fiir den Grund-
wasserschutz werden folgende Massnahmen im gegenwartigen Betrieb aus- und fortgefiihrt:

1. Sicherheitsschicht:
Da die abzubauende Kiesschicht gleichzeitig die Schutzschicht des Grundwassers darstellt,
ist das Gefahrdungspotential von der Abbautiefe abhangig. Bei Einhaltung der minimalen
Schutzschicht von 2m ist das Gefahrdungspotential sehr gering.

2. Auffulimaterial:
Fir die Auffullung der Kiesgrube werden ausschliesslich unverschmutztes Aushubmaterial
und Felsausbruch ohne wassergefahrdende Bestandteile zugelassen. Hierbei greifen die
Eingangskontrolle mit Deklarationsformular sowie die visuelle Kontrolle durch Grubenmitar-
beiter. Eine qualitative Beeintrachtigung des Grundwassers ist hierdurch ausgeschlossen.

3. Grundwassermonitoring:
Die monatlichen Grundwasserspiegelmessungen werden fortlaufend ausgeflihrt, ebenso
die einmal jahrlich vorzunehmende chemische Grundwasseranalyse. Falls Anderungen im
Grundwasserspiegel vorkommen, wird die Abbaukote gegebenenfalls angepasst.

4. Wartung:
Als Vorsorgemassnahme zum Grundwasserschutz wird darauf hingewiesen, dass die War-
tung der Baumaschinen nur im benachbarten Werkareal Boden erfolgen darf.

Entwasserung

Im offenen Grubenareal erfolgt die Oberflachenversickerung entweder direkt in den kiesigen
Untergrund oder an den Tiefpunkten der Aufflillbéschungen entlang der verbleibenden Kies-
wande. Die Bermen in den Aufflillbéschungen werden mit Sickerrinnen ausgebildet, so dass
stark anfallendes Meteorwasser den anstossenden Kieswanden kontrolliert zugefiihrt werden
kann. Rekutlivierungsarbeiten, wie im nachfolgendem Kapitel beschrieben, werden fortan von
der bodenkundliche Baubegleitung lI6sungsorientiert sichergestellt.
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4.2.3

424

End-Zustand (Z,)

Nach Abschluss des Kiesabbaus wird die Grube mit unverschmutztem Aushubmaterial aufge-
fullt und far die forstwirtschaftliche Nutzung bereitgestellt. Unter der Annahme, dass die hyd-
raulische Durchlassigkeit des Auffullmaterials in etwa derjenigen des urspringlichen Mora-
nenmaterials entspricht, wird die Grundwasserneubildungsrate nicht massgeblich verandert.

Die nach dem Abbau verbleibenden Kieswande dienen als vertikale Sickerkorper. Durch
schrag verlaufende Aufflllschichten werden die Sickerwege zur Kiessand geflhrt. Hierdurch
kann das Wasser innerhalb des Aufflllgutes in das Grundwasser entwassern.

Waldboden - Wiederbewaldungskonzept

Eine spezielle Dranung des Waldbodens zur Verhinderung von oberflachlicher Staunasse ist
nicht erforderlich. Fir die Aufforstung ist gemass den vorangegegangenen Bewilligungen bis
Ende 2015 ein Wiederbewaldungskonzept zu erarbeiten und durch das Kantonsforstamt ZG
(KFA) genehmigen zu lassen. Dies beinhaltet die Anordnung von Aufforstungsflachen (ca.
70% Jungwald) und Pionierflachen (ca. 30% Trocken und Nassstandorte). In diesem Zusam-
menhang werden die Bodenversickerungseigenschaften fir die Wiederbewaldung bertcksich-
tigt. Weitere Aussagen hierzu sind in den nachfolgenden Kapiteln zum ,Bodenschutz® sowie
zur ,Forst-und Landwirtschaft® zu finden.

Landwirtschaftsflachen

Die Entwasserung in den LN Flachen (ausserhalb Etappe |V, Kanton ZG) wurde im vorange-
genangen Erweiterungsprojekt erarbeitet und bleiben unveréndert. Uber der Rohplanie der
Auffillung wird eine durchlassige Unterbodenschicht sichergestellt. Dank der leichten Erho-
hung des Gelandes im Kanton Zug, wird gegenuber dem Urgeldnde das Entwasserungsver-
halten von Oberflachenwasser verbessert. Samtliches Meteorwasser, welches nicht von der
Vegetation aufgenommen wird oder oberflachlich ablauft, versickert im Untergrund und speist
das Grundwasser. Des Weiteren werden entlang der verbleibenden Kieswande zur Etappe 1
und 2a punktuelle Sickereinrichtungen (Kiespackungen oder Sickerschéchte) unter der Bo-
denkundlichen Baubegleitung (BBB) umgesetzt.

Beurteilung

Insgesamt darf aus Sicht des Grundwasserschutzes davon ausgegangen werden, dass sich
nach der Realisierung des Projektvorhabens keine relevanten Anderungen gegeniiber dem
heutigen Zustand einstellen werden.

Die Einlagerung von Aushub kénnte in Abhangigkeit der Zusammensetzung und Verdichtung
des eingebauten Aushubmaterials quantitativ die derzeitige Grundwasseranreicherung in die-
sem Gebiet verandern. Qualitativ sind aber langfristig bei der vorgesehenen, konsequenten
Annahmekontrolle des zugefiihrten Materials keine Beeintrachtigungen fir das Grundwasser
zu erwarten.
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Mit Hilfe des Entwasserungskonzepts und der bereits bewilligten Endform des Waldgebietes
,Abnet‘ werden die Veranderungen der Abfluss- und Versickerungseigenschaften von Meteor-
und Sickerwasser durch weniger durchlassiges Aushubmaterial und Verdichtung beim Einbau,
ausreichend berucksichtigt.

Unter Einhaltung der vorgegeben Massnahmen ist eine qualitative und quantitative Beein-
trachtigung des Grundwassers langfristig nicht zu erwarten.

Das Vorhaben ist betreffend Geologie / Hydrogeologie umweltvertraglich.

4.3 Bodenschutz

siehe:
» Bodenqualitét/-nutzung, Kiesabbaugebiet Abnetwald/Oberwil, AGBA AG, Ebikon, Sept.
1990 [32]

4.3.1 Ist-Zustand (Z,)
Gemass Gutachten zur Bodennutzung/-qualitat (AGBA 71990) sind durch das Kiesabbauvorha-
ben innerhalb der Abbauetappe IV vor allem Grund- oder Hangwassergepragte Boden (west-
lich) sowie normal durchlassige Béden (éstlich) betroffen.
Bei den vorkommenden Bodentypen handelt es sich vorwiegend um tiefgrindige und massig
tiefgrindige, normaldurchldssige Braunerden. An Erosionslagen kommen auch flachgriindige
Bdden vor. Bei héherem Lehmanteil in der Morane sind die Bdden pseudogleyig (stauend).
Grundsatzlich ist dieser Boden flr eine Wiederverwertung (Rekultivierung) geeignet. Aufgrund
einiger Stellen im Unterboden mit tonigem Lehm (30-40% Ton), verlangt diese Bodenart bei
der Rekultivierung erhdhte Sorgfalt, da sie starker verdichtungsempfindlich ist. Die Machtigkeit
betragt 10 cm Oberboden und im Durchschnitt ca. 60 cm Unterboden.

4.3.2 Bau-, Betriebs- und Rekultivierungsphase (Z, )

a) Bauphase:

Bodenabtrag:

Vor dem flachendeckenden Bodenabtrag mussen samtliche archdologische Arbeiten und Un-
tersuchungen abgeschlossen sein.

Die Bodenarbeiten sind von einer anerkannten Bodenfachperson zu begleiten. Der Abtrag des
Ober- und Unterbodens darf nur bei trockener Witterung vorgenommen werden und erfolgt
gemeinsam in einem Arbeitsgang. Beim Waldboden ist wegen dem geringen A-Horizont von
ca. 10 cm und der dichten Bestockung ein separater Abtrag von Ober- und Unterboden nicht
praktikabel.
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b)

Zwischenlagerung:

Waldbodendepots (Ober- und Unterboden) dirfen eine Schiitthéhe von max. 2.50 m aufwei-
sen. Die Zwischenlagerung hat in der Weise zu erfolgen, dass die Depots nicht vernassen,
nicht abrutschen oder erodieren und die allfdllig darunterliegende gewachsene Kulturerde
nicht beeintrachtigt wird. Beim Aufbau der Depots auf eine Rohplanie muss sichergestellt wer-
den, dass diese eine Neigung von mindestens 3 % hat und vorgangig ausgeebnet wurde. Die
Depots sind bei der Schiittung nicht zu befahren. Bei hohen Depots sind fiir den Raupenbag-
ger Matratzen vorzusehen.

Betriebsphase:

Die Aufflillung sieht - aufgrund der idealen Ablagerungsverhaltnisse - die Einlagerung von
nicht standfestem Aushubmaterial vor. Laut Projekt ist diese mit einer Schichtstarke von ca.
6 m standfestem Material zugedeckt. Nach Erstellung der Rohplanie sind alle Massnahmen
zur optimalen Entwasserung umzusetzen (Bodenkundliche Baubegleitung).

Rekultivierungsphase:
Kanton Zirich

Die Rekultivierungsarbeiten auf Zircher Boden sehen den Aufbau eines Pionierboden ohne
Humus, ohne A- und B-Horizont vor: Die mittlere Schichtdicke betragt entweder mindesten
70 cm Wandkies (oder vergleichbare Materialien), oder mindestens 100 cm Aussieb-
sand / Schluff (oder vergleichbare Materialien). Das definitive Material wird spatesten zum
Zeitpunkt der Rekultivierung vom Kanton festgelegt. Hierbei miissen die Richtlinien fiir Boden-
rekultivierungen (Mai 2003) der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zirich angewendet
werden. Die Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) wird wie bis anhin (Rekultivierung Kiesab-
baugebiet Aspli) von Herrn Hans Sagesser ausgelibt.

Kanton Zug:

Im Kanton Zug wurden die Vorgaben zur Rekultivierung des gesamten Waldareals ,Abnet* be-
reits in den vorangegangenen Erweiterungsprojekten bewilligt. Gemass diesen Vorgaben sind
etwa drei Viertel der Flache fir die Aufforstung bereitzustellen. Auf die Rohplanie wird eine
mittlere Schichtdicke von etwa 150 cm Mischboden (lose; bzw. 100 cm nach der Setzung) vom
Depot eingebaut. Bei der restlichen fir die Ausgestaltung von Sonderstandorten (natiirlichen
Waldentwicklung) geplanten Flache wird zwischen Trocken- und Nassstandorten unterschie-
den. An den vorgesehenen Trockenstandorten wird skelettreicher Rohboden oder grober
Wandkies als Drainageschicht (ca. 50 cm) und teilweise Mischboden (ca. 0-20 cm) aufgetra-
gen. An den vorgesehenen Nassstandorten ist Schlemmsandmaterial (ca. 20 cm) als Stau-
schicht und teilweise zuséatzlich Mischboden (ca. 0-40 cm) einzubringen.

Die genaue Lage der zukiinftigen Trocken- und Nassstandorte wird gegenwartig als Wieder-
bewaldungskonzept fir das gesamte Waldgebiet ,Abnet‘ durch Forstfachleute erarbeitet und
vom Zuger Kantonsforstamt genehmigt.
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Auf diesen Grundlagen wird fir das gesamte Waldgebiet ,Abnet‘ eine Bodenbilanzierung er-
stellt. Mit den genauen Lagen der Trocken- und Nassstandorte kann der Bedarf an Bodenma-
terial pro Abbau- oder Rekultivierungsetappe genau bestimmt werden. Das Pflichtenheft fir
die BBB wird mit jedem Vorhaben aktualsiert und dem AfU vor Baubeginn zur Genehmigung
eingereicht.

4.3.3 End-Zustand (Z,)

Aufgrund der vorgesehenen Massnahmen und der fachlichen Begleitung durch einen Boden-
experten darf von einer bestmdglichen Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit und einer fachge-
rechten Rekultivierung ausgegangen werden (Kanton Zug). Im Kanton Zurich wird entspre-
chend der Zielsetzung ein Pionierstandort (Pionierboden, Pionierwald) geschaffen.

4.3.4 Beurteilung

Bei Einhaltung der geforderten Massnahmen und Berlcksichtigung der gangigen Richtli-
nien beim Abtrag, der Lagerung und beim Wiedereinbau des Bodenmaterials ist nur mit ei-
ner minimalen Zerstorung der Bodenstruktur und seiner Lebewesen zu rechnen. Entspre-
chend ist eine mit dem Ist-Zustand vergleichbare Bodenqualitat erreichbar.

Das Vorhaben ist betreffend Bodenschutz umweltvertraglich.

4.4 Forst- und Landwirtschaft

siehe:
» Vegetation, Wald und Fauna, Teil Wald, P. Schmider, Juli 1990 [34]

4.41 Ist-Zustand (Z))

Die vorgesehene Abbauerweiterung Etappe IV (Abbauperimeter) liegt im Waldgebiet ,Abnet.
Er dient hauptsachlich der Holzproduktion. Der durchschnittliche Gesamtzuwachs liegt pro
Jahr bei 10-12 m3/ ha.

Gemass der Vegetationskarte von 1990 sind folgende Waldgesellschaften betroffen:

Waldgesellschaft Naturndhe und Seltenheit Fliche m?
Waldmeister-Buchenwald Naturnaher Waldbestand, mit z. T. natur-

mit Lungenkraut (7f) fremden Waldbestand 5'640
Ahorn-Eschenwald Seltene Waldgesellschaft, mit naturfrem- 1'890
mit Lungenkraut (26f) den Waldbestand

Zweiblatt- Eschenmischwald, auf staunas- | naturnaher Waldbestand, seltene Waldge- 2860
sen Lehmboden (29) sellschaft

Tab.2:  Von der Rodung betroffene Waldgesellschaften (ZH und ZG)
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4.4.2

b)

c)

Die von der Rodung betroffene Waldflache setzen sich hauptsachlich aus zwei Bestanden
(Nr. 5 und Nr. 6) zusammen. Der Bestand Nr. 5 ist durch naturferne Aufforstung- bzw. Pflanz-
streifen charakterisiert (Eschen, Pappeln, Ladrchen, Fbhren, Fichten, einzelne Schwarz-Erlen).

Er weist eine ippige Bodenvegetation an den feuchteren, lichteren Stellen auf, ist sonst aber
eher vegetationsarm. Sein Waldrand ist wenig entwickelt. Diesem Bestand wird einem mittle-
ren Naturwert zugeteilt.

Beim Bestand Nr. 6 handelt es sich um einen wertvollen naturnaher Laubmischwald mit eini-
gen alten Buchen und Eschen. Sein Waldrand ist schmal und deshalb steil aufgebaut.

Bau-, Betriebs- und Rekultivierungsphase (Z, )

Bauphase:

Das Abbauvorhaben bedingt die Rodung von ca. 1 ha Wald. Gemass der Rodungsplanung ist
die Rodung fur den kontinuierlichen Grubenbetrieb im Winter 2015/2016 Zielsetzung. Hierbei
muss zusatzlich ein Jahr fir die archdologischen Untersuchungen eingeplant werden. Zwi-
schen dem ndrdlich verbleibenden Waldrand und der Abbaukante (Abbauperimeter) wird ein
Sicherheitsabstand von 10 m eingehalten. Genaueren Angaben sind dem Bericht zum Ro-
dungsgesuch, Etappe IV zu entnehmen.

Betriebsphase:

Fir den Bau und Betrieb des Abbaugebietes werden der Forstwirtschaft voribergehend ins-
gesamt ca. 1 ha Produktionsflachen entzogen.

Rekultivierungsphase:

Die Rekultivierung wird dem Abbau folgend phasenweise nachgezogen, wobei das Mischbo-
denmaterial sowohl von den zukinftigen Abbauflachen direkt umgelagert, als auch vom Zwi-
schendepot zugefihrt wird.

Kanton Zirich:

Die Aufforstung des Waldgebietes im Kanton Zirich sieht die Bildung eines Pionierwaldes mit
hohem Anteil an Pioniergehdlzen (u.a. Weiden, Pappeln, Birken, Waldféhren) vor.

Es wird eine naturliche Waldentwicklung geférdert, die mit einer gezielten Pflanzung von spe-
ziell erwinschten Gehdlzen regionaler Herkunft ergédnzt wird. Die Waldrander sollen gestuft
und in gebuchteter Form aufgebaut und gepflegt werden.

Kanton Zug:

Die Aufforstung (Wiederbaldungskonzept in Planung bis Ende 2015) sieht die Verwendung
von standortgerechten und einheimischen Gehdlze vor. Diese sollen die natirliche Verjin-
gung, welche ungefahr 70% der Aufforstungsflache ausmacht, ergdnzen. Es soll darauf ge-
achtet werden, dass vielfaltige Standorte entstehen kénnen. Die Bestockungsziele missen
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den natirlichen Waldgesellschaften auf diesen Standorten entsprechen.
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443

4.4.4

End-Zustand (Z,)

Naturwert hat Prioritat. Die von der Forstwirtschaft entzogenen Flachen werden nach dem Be-
trieb wieder als Wald rekultiviert. Die Ausbildung von vielfaltigen Standorten zusammen mit
der Waldrandaufwertung und der vom kantonalen Gestaltungsplan ,Aspli“ [26] vorgesehene
Sukzessionsflache mit Feuchtstellen und Timpel stellen eine grosse 6kologische Aufwertung
im Gebiet ,Abnetwald” dar.

Die Sekundarlandschaft besitzt die folgenden Nutzungsanteile:

Nutzungsart Flache [m?] prozentual

Kanton Zug = Etappe IV

Wald ~5200 100 %

Total ~5200 100 %

Kanton Ziirich = Gestaltungsplanperimeter

LN Flache — Wies und Ackerland ~48'600 77 %
LN Flache — Erschliessung unbefestigt ~3‘000 5%
Wald - Pionierwald ~5200 8 %
Waldsaum mit wechselfeuchten Standorten ~6‘300 10 %
Total ~ 63100 100 %

Tab. 3: Nutzungsanteile Sekundarlandschaft in Etappe IV (ZH und ZG)

Beurteilung

Der Kiesabbau erfordert die Entfernung von lberwiegend Waldboden auf einer Flache von
insgesamt 1 ha. Mit einer fachgerechten Rekultivierung kénnen der Land- und Forstwirtschaft
wieder hochwertige Boden und Pionierstandorte zur Verfligung gestellt werden.

Unabhangig des vorliegenden Abbauprojektes wird von ortskundigen Forstfachleuten ein Wie-
derbewaldungskonzept fiir das gesamte Waldgebiet ,Abnet“ zur Genehmigung durch das Zu-
ger Kantonsforstamt erarbeitet.

Die Betreiberin ist verpflichtet das Wiederbewaldungskonzept vor Beginn der erstmaligen Re-
kultivierung bzw. Aufforstung (Ende 2015) genehmigen zu lassen.

Das vorliegende Projekt ist Bestandteil eines fiir das Waldgebiet ,Abnet‘ gesamthaften Auf-
forstungs- und Wiederbewaldungskonzepts, welches separat bewilligungsverbindlich bis
Ende 2015 erarbeitet wird.

Das Vorhaben ist betreffend Forst- und Landwirtschaft umweltvertraglich.
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4.5

Flora / Fauna und Naturschutz

4.51

siehe:
» Vegetation, Wald und Fauna, Teil Wald, P. Schmider, Juli 1990 [34]

» “Kurzbericht zur Situation 2007” AquaTerra, Februar 2008 [40]
» Bericht “Amphibienbesténde Abnetwald 2010” ilu AG, Juli 2010 [44]

Ist-Zustand (Z,)

Die vorhandenen Waldgesellschaften in unmittelbarer Umgebung der Etappe IV sind im Fach-
gutachten von 1990 [34] detailliert beschrieben.

In gesamtem Waldgebiet ,Abnet finden sich aus zoologischer Sicht keine Biotope von heraus-
ragender, seltener oder unersetzbarer Bedeutung. Das Waldgebiet besitzt aber flir das Wild
eine besondere Bedeutung in Bezug auf die lokale und grossrdumige Vernetzung.

Gemass Fachgutachten zur Wildtierokologie ist festzustellen, dass eine wichtige Bewegungs-
achse flr Karnivoren und andere Arten mit Feuchtgebietspraferenz direkt durch das Abbauge-
biet ,Hof-Abnetwald | fihrt und die beiden Grossraume ,Reusstal“ und ,Sihlwald“ miteinander
verbindet.

Auf dieser Achse stellen Gruben- und Waldbiotope im Gebiet ,Abnet-Bibersee“ wichtige Kern-
habitate firr entsprechende Arten dar. Allerdings besteht zurzeit fir die meisten Arten eine ver-
besserungsbediirftige Vernetzungsachse zwischen diesen beiden Raumen, da 6stlich des Un-
tersuchungsgebietes die Autobahn A4 und die Bahnlinie eine schwer passierbare Barriere bil-
den. Das nahe gelegene Areal ,Oberwil-Hof-Boden II* ist im Bundesinventar der Amphi-
bienlaichgebiete von nationaler Bedeutung.

Verschiedene schiitzenswerte Arten halten sich im Gebiet ,Hof-Abnetwald |I“ auf. Hier befinden
sich grosszligige, abgesonderte Flachtiimpel als Wanderbiotope. Diese stellen einen wichtigen
Lebensraum flir Amphibien (v.a. Gelbbauchunken) dar. Auch die Weiher bei ,Ritenen® in
Knonau - tragen durch ihre Vielfalt zur Vernetzung und damit zum Erhalt der Amphibienpopu-
lation bei. Aufgrund der laufenden Pflegemassnahmen kénnen gezielt bestimmte Arten gefor-
dert werden.

Im Rahmen des Abbauerweiterungsprojektes ,Hof-Stid“ und ,Abnet-West‘ wurde in Zusam-
menarbeit mit den betroffenen Gemeinden und Kantonen ein umfassendes ,Flachennutzungs-
konzept flr die Okologische Vernetzung im Grossraum ,Chriizstrasse®, Werkareal ,Boden®,
,Hof-Abnetwald I, ,Aspli“ und ,Ritenen erarbeitet. Es beinhaltet konkrete Aufwertungsmass-
nahmen und befristete Zeitangaben fir deren Umsetzung. Das Konzept wurde zusammen mit
dem letzmaligen Erweiterungsprojekt am 01.05.2012 mittels Verfiigung der Baudirektion (Kan-
ton ZG) bewilligt und ist somit fiir deren Umsetzung verbindlich.
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4.5.2

453

Invasive Neophyten

Die Abbaubewilligung vom 1.5.2012 (Kanton Zug) und der Priifbericht der ARE zur Vorpriifung
im Kanton Zirich vom Juni 2013 verlangten die Ausarbeitung eines Unterhalts- und Pflege-
konzepts fiir den Bereich invasiver Neophyten. In Absprache mit den zustandigen Amtern AfU
(ZG) und ALN (ZH) wurde vereinbart, dass ein kantonsilibergreifendes, einheitliches Unter-
halts- und Pflegekonzept fiir das gesamte Kiesabbaugebiet Oberwil-Knonau erarbeitet werden
soll. Dies, in direkter Zusammenarbeit mit Sibille Jenni (AfU ZG), wurde im September 2013
den Amtsstellen offiziell zur Genehmigung zugestellt.

Bau-, Betriebs- und Rekultivierungsphase (Z, )

Wahrend des Abbau- und Aufflllungsbetriebs bis zur Rekultivierung ist mit Stérungen fir die
Fauna zu rechnen. Beim Abbau soll darauf geachtet werden, dass Wanderbiotope zur Verfi-
gung stehen. An Stellen mit geringeren Storeinwirkungen und lIdngerem Bestand sollen tempo-
rare, naturnahe Flachen als Wanderbiotope in Form von Flachwassertimpeln und Graben al-
ler Art angelegt und gepflegt werden. Die 6kologische Baubegleitung sorgt fiir die Aufsicht die-
ser Biotope. Die erwahnten Biotope ,Ritenen” stellen somit einen wichtigen Lebensraum wah-
rend der Betriebszeit dar. Zwischen dem Abbaugebiet und dem Wald entstehen durch den
Kiesabbau stellenweise Steilrdnder. Damit keine Stabilitdtsprobleme oder Austrocknungsge-
fahr eintreten, ist der geplante 10 m breite Sicherheitsstreifen von grosser Wichtigkeit. Dieser
dient der Aufrechterhaltung der Vitalitat der grubennahen Baume.

End-Zustand (Z,)

Im End-Zustand resultiert allgemein eine bessere Situation als im Ausgangszustand — so die
Zielsetzung. Dies gilt fir die Habitats-Qualitat ebenso wie fir die Vernetzung.

Die Endgestaltung sieht folgende Aufwertung vor:

1. Aufforstung mit Naturverjingung (ca. 70 % der Wiederbewaldungsfldche) sowie Suk-
zessionsentwicklung (ca. 30 %) entsprechend den naturlichen Waldgesellschaften auf
diesen Standorten.

2. Schaffung von vielfaltigen, standortgerechten Standorten im Wald.
3. Aufbau von gestuften und geschwungenen Waldrandern.

4. Bildung eines Pionierwaldes mit einem hohen Anteil an Pioniergehdlzen (u.a. Weiden,
Pappeln, Birken, Waldféhren) und Forderung einer natirliche Waldentwicklung mit ei-
ner Erganzung von gezielten Pflanzung speziell erwiinschten Gehdlzen regionaler
Herkunft.

5. Naturnahe Gehoélzpflanzung (Nieder- und Hochhecken) mit einem wertvollen, 2-3 m
breiten Saum wird als Vernetzungselement eingesetzt.

6. Die Pflege der Sonderstandorte fiir den Arten- und Biotopschutz erfolgt nach einem
qualifizierten Pflege- und Entwicklungskonzept.
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454

4.6

Samtlich geplante und bewilligte Massnahmen im Grossraum ,Chriizstrasse - Werkareal Bo-
den — Hof-Abnetwald I“ sind im ,Flachennutzungskonzept / dkologische Vernetzung“ mit Um-
setzungsfristen festgehalten.

Im Rahmen der Vorpriifung des kantonalen Gestaltungsplanes ,Aspli / Abnet* erfolgten in der
Stellungnahme des Kofu’'s vom 31.05.2013 (UVP-Ref-Nr. 0577-1) Antrage (7-11 und 19-23)
konkrete Vorgaben zur Anpassung und Arrondierung der vorhandenen Massnahmen auf Ziir-
cher Gebiet. Diese Vorgaben sind im Endgestaltungsplan P-2 umgesetzt und werden im Fla-
chennutzungskonzept fiir die Begungen der fachlichen Begleitgruppe Gibernommen.

Beurteilung

Der gegenwartige Kiesabbau erfolgt im Abbaugebiet ,Hof-Abnetwald I“ und setzt sich kiinftig
im Waldgebiet ,Abnet* fort. Der Betrieb wird keine Biotope von herausragender, seltener oder
unersetzbarer Bedeutung tangieren. Die wichtige Vernetzungsfunktion des ,Abnetwaldes*
bleibt durch das etappenweise Vorgehen erhalten. Wahrend dem Betrieb werden Wanderbio-
tope erstellt. Die 6kologische Baubegleitung sorgt fur die Aufsicht dieser Biotope. Der Fortbe-
stand und die Weiterentwicklung der Tier- und Pflanzenarten werden nachhaltig gesichert.
Dies geschieht einerseits durch die vorgesehene Schaffung von temporaren naturnahen Fla-
chen und andererseits durch die dauerhafte Neuanlage von Lebensraumen, die fur die 6kolo-
gische Vernetzung eine wichtige Rolle spielen.

Das Vorhaben ist betreffend Flora / Fauna und Naturschutz umweltvertraglich.

Umweltgefahrdende Organismen

4.6.1

Ist-Zustand (Z,)

Bei Vorhaben mit Bodenverschiebungen (inkl. Transporte) ist darauf zu achten, dass keine in-
vasiven Neophyten verschleppt oder fiir diese besonders glinstigen Lebensbedingungen ge-
schaffen werden. Die gesetzliche Grundlage dafir bildet Artikel 15 Abséatze 1b und 3 der eid-
gendssischen Freisetzungsverordnung (FrSV [7]). Mit invasiven Neophyten belasteter Boden
muss entweder entsorgt, behandelt oder vor Ort wieder eingebaut werden.

Laut dem kantonalen Umsetzungsplan betreffend Umgang mit invasiven Organismen [24]
werden derzeit von den kantonalen Fachstellen folgende Pflanzenarten gezielt bekampft: Gol-
druten, Japanischer Staudenknoéterich, Riesen-Barenklau, Ambrosia und Kirschlorbeer. Im Zu-
sammenhang mit dem im vorangegangenem Kapitel erwahntem ,Flachennutzungskonzept®
werden gegenwartig jahrlich folgende Kontrollen im Grossraum ,Chriizstrasse - Werkareal Bo-
den - Hof-Abnetwald | durchgefiihrt:

e Okologische Begleitgruppe mit Vertretern der Projektverfasserin, Projektbetreiberin,
den betroffenen Gemeinden und jeweils betroffenen kantonalen Amtsstellen (Bege-
hung 2 x pro Jahr inkl. Protokollbericht seitens Projektverfasserin)

e Okologische Begleitplanung (z.Zt. ilu AG, Begehung und Bericht 1 x pro Jahr)
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4.6.2

4.6.3

4.6.4

Bau-, Betriebs- und Rekultivierungsphase (Z, )

Die Begehung durch eine 6kologische Begleitgruppe sowie die separat durchgefihrte 6kologi-
sche Begleitplanung bleiben mit dem Fortbestehen des Abbaugebietes erhalten.

Mit diesen Kontrollbegehungen werden Probleme vor Ort erkannt, besprochen und Massnah-
men definiert, welche seitens der Kiesgrubenbetreiberin bis zur ndchsten Begehung oder ei-
nem definiertem Termin umgesetzt werden. Dieses Konzept hat sich seit Jahren bewahrt und
soll auch deshalb beibehalten werden.

Grundsatzlich sind folgende Grundregeln fir Betreiberin zu beachten:

e Fruhestmoglich (vor Baubeginn) sollen eventuell neue aufkommende invasive Neo-
phyten entfernt und sachgerecht entsorgt werden.

e Bodendepots sind umgehend zu begriinen, damit nicht zu Ausgangspunkten fir die
Ausbreitung von invasiven Neophyten werden kénnen.

e Wahrend der Rekultivierungsarbeiten soll sichergestellt werden, dass das angelieferte
Material frei von invasiven Neophyten ist.

e Das Transportgut ist hermetisch abzudecken, die Transportfahrzeuge sind anschlies-
send sorgfaltig zu reinigen.

o Belasteter Boden ist ausreichend tief auszugraben und in einer bewilligten Deponie zu
entsorgen, resp. invasiven Neophyten in einer Kehrichtverbrennungsanlage.

e Das bestehende Betriebspersonal sowie Neuangestellte sind umgehend und fortlau-
fend fir diese Problematik zu sensibilisieren.

End-Zustand (Z,)

Es sind regelmassige Kontrollen durchzuflihren. Diese sind vor allem intensiv in den ersten
funf Jahren nach der Ansaat bzw. Aufforstung der neuen Flachen vorzusehen.

Damit sich Problempflanzenbestande nicht etablieren konnen, muss primar das Versamen der
Neophyten durch Roden, Schneiden oder Mahen verhindert werden. Der ideale Zeitpunkt der
Massnahmen ist von der Art abhangig und fir den Erfolg entscheidend. Ein Unterhalts- und
Pflegekonzept soll im Rahmen des Aufforstungskonzepts erarbeitet werden.

Beurteilung

Bodenverschiebungen koénnen die Verbreitung invasiven Neophyten beglnstigen, aufkom-
mende Arten sollen frihestmdglich entfernt und sachgerecht entsorgt werden. Dieser Proble-
matik (Erkennen, Beseitigen, Nachkontrolle) wird bereits im heutigen Betrieb erfolgreich ent-
gegnet (6kologische Begleitgruppe sowie Begleitplanung).

Das Vorhaben ist betreffend umweltgefahrdende Organismen umweltvertraglich.
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4.7 Landschaftsbild / Erholung
siehe:
» Anhang 3: Visualisierungen Sichtschutzmassnahmen ,Abnetwald”
4.7.1 Ist-Zustand (Z,)

Landschaftsbild

In grossraumiger Betrachtung des Landschaftsbildes befinden wir uns in einer Drumlinland-
schaft. Typische Merkmale sind die sanften Higelformen mit den dazwischen liegenden klei-
neren und grosseren Mulden und Ebenen (oft ehemalige verlandete Seen).

Die langgezogenen, von Siidosten nach Nordwesten ausgerichteten Hiigelzliige sind haufig
bewaldet. Durch die Erosion der Fliessgewasser entstanden sekundar verschiedener Orts stei-
lere Boschungsverhaltnisse.

Die strukturelle Ausstattung dieser kleingekammerten Kulturlandschaft hat durch die Intensi-
vierung der landwirtschaftlichen Nutzung wahrend der letzten Jahrzehnte stark gelitten. So
wurden strukturbestimmende Elemente entfernt. Auch ehemals haufige Hochstamm-
Obstwiesen wurden vielfach aufgegeben und zum Teil durch eingezdunte Intensiv-
Obstkulturen ersetzt.

Der betroffene Landschaftsraum ist durch die Siedlungen ,Knonau®, ,Oberwil“ und ,Niederwil*
eingeschlossen. Die beiden letzteren weisen einen gut erhaltenen bauerlichen Charakter auf
und liegen in einer Ortsbildschutzzone. Sie bilden zusammen mit der Stid- und Westflanke des
,Abnet‘ Drumlins eine schiitzenswerte Landschaft (Landschaftsschutzzone). Knonau hat sei-
nen dorflichen Charakter in den letzten Jahrzehnten weitgehend bewahrt.

Im Grossraum ,Chriizstrasse®, Werkareal ,Boden* ,Hof-Abnetwald 1, ,Aspli“ sowie ,Ritenen®
dominiert ein eher ,gewerblich-industrieller Charakter, welcher durch den Kiesabbau-, Aus-
hubdeponie- und Kieswerkbetrieb hervorgerufen wird.

Die landschaftspragenden Verkehrstrager verlaufen alle dstlich des Abbaugebietes von Siiden
nach Norden. Es sind die Kantonsstrasse, die Eisenbahnlinie und das Teilstiick der Autobahn
A4. Sie bilden zusammen mit den offenen Grubenarealen die starksten Beeintrachtigungen
des Orts- und Landschaftsbildes.

Erholung

Fir die Naherholung und das Landschaftserleben kann das unmittelbare Gebiet um ,Abnet-
wald“ von mittlerer bis hoherer Bedeutung bezeichnet werden. Der Landschaftsraum ist durch
viele Spazier- und Velowege, 6stlich und westlich entlang des ,Abnetwaldes®, gekennzeichnet.
Diese verlaufen zum Teil auf historischen Verkehrswegen, welche im Bundesinventar (/VS
[14]) mit ,nationaler Bedeutung® mit Substanz erfasst sind.
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4.7.2

4.7.3

Dies bedeutet; Verlauf, Oberflachenbeschaffenheit und gefahrlose Begehung dieses Weges
dirfen nicht beeintrachtigt werden. Fir Wanderer scheint der Wald allerdings nicht besonders
attraktiv, da die Waldwege haufig vernasst und daher schlecht begehbar sind.

Die Firma Risi AG leistet seit einigen Jahren intensive Offentlichkeitsarbeit und veranstaltet
seit 2010 diverse Anlasse flir den ,Ferienpass Zug®. Mit der Teilnahme am ,Ferienpass Zug®,
mochte die Risi AG den Kiesabbau und die dazugehdrigen Lebensraume den Zuger Kindern
naherbringen und erlebbar machen.

Seither werden jedes Jahr an drei Nachmittagen eine Entdeckungsreise in der Natur zum
Thema ,Erlebnis Kiesgrube“ verantsaltet. Hierbei werden diverse Tiere — Grillen, Griinfrésche,
Molchlarven, Konigs- und Blattlaulibelle sowie Mauereidechsen — beobachtet.

Bau-, Betriebs- und Rekultivierungsphase (Z; ;)

Eine Grube fihrt trotz sorgfaltig geplanter Sichtschutzmassnahmen zwangslaufig zu einer ge-
wissen optischen Beeintrachtigung wahrend Bau und Betrieb. Das Ziel muss deshalb sein,
diese negativen Auswirkungen mit geeigneten Massnahmen mdglichst zu minimieren.

Das etappenweise Aufflllvorgehen erlaubt es, die Grésse der offenen Flachen fir die Vorbe-
reitungs- und Betriebsphasen auf das unbedingt notwendige Mass zu beschranken. Nach er-
folgter Aufflllung wird die Rekultivierung sofort nachgezogen.

Wahrend der Dauer des gesamtes Abbau- und Auffiillbetriebs wird der ,Abnetwald-Drumlin“ zu
einem grossen Teil verschwinden. Dadurch wird die charakteristische Landschaftsform beein-
trachtigt. Aufgrund der beschrankten Ausdehnung der Etappe IV, ist die Beeintrachtigung des
Landschaftsbildes durch das eigentliche Projekt bescheiden.

Der Sichtschutz in Form von Gehdlzgruppen (Baumhecke) 6stlich des Abbauperimeters ver-
hindert die Grubeneinsicht in die Grube. Damit das Abbaugebiet optisch nicht durch einen ver-
tikalen Riegel abgeschlossen wird, soll eine mdglichst vielfaltige, standortgerechte Geholz-
pflanzung geplant und umgesetzt werden.

Die Beeintrachtigung des Landschaftsbildes erfolgt nur durch die kleinrdumige Wanderung der
Kiesgrube mit fortlaufender Rekultivierung bzw. Aufforstung. Die Warnehmumng wird durch
einen Sichtschutzgurtel (Sichtschutzhecke, bestehende Waldareale) rund um die Kiesgrube
eingeschrankt.

End-Zustand (Z,)

Die Endform des Abbaugebietes ,Hof-Abnetweald | entspricht der regionalen Gelandecharak-
teristik, eines glazial gepragten Landschaftsraumes, die nebst sanften Hlgelformen mit dazwi-
schen liegenden kleineren und grésseren Mulden auch Ebenen aufweist. Der Charakter der
regionaltypischen Drumlinlandschaft bleibt somit nach der Rohstoffentnahme langfristig erhal-
ten.

Dank den Okologischen Ausgleichflachen, sowie der Ausbildung eines strukturreichen und na-
turnahen Waldes entsteht eine vielfaltigere, interessantere Landschaft als im Ist-Zustand. Die
Attraktivitat wird fur Erholungssuchende erhoht.
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4.7.4 Beurteilung

4.8

Die Sichtschutzbepflanzungen wahrend des Abbau- und Auffillungsbetriebs sowie der Rekul-
tivierung im Zuge der Endgestaltung helfen, das Orts- und Landschaftsbild zu schitzen. Die
Einsicht in die Betriebsflache aus grosser Distanz, ist durch eine Gehélzpflanzung entlang des
ganzen Perimeters geschutzt.

Die Erholungsnutzung im Nahbereich des Abbaugebietes ist weiterhin gegeben. Seitens der
Betreiberin werden Anstrengungen fiir die Naherholung und das Landschaftserleben rund um
die Kiesgrube im Rahmen des ,Ferienpasses Zug“ unternommen. Auch die arch&ologischen
Untersuchungen laden zu einem Besuch im Kiesabbaugebiet ,Hof-Abnetwald I ein.

Durch die Inbetriebnahme der Férderbandanlage im Frihjahr 2014 konnten die Larmemissio-
nen weiter reduziert werden.

Die Sichtschutzbepflanzungen rund um das Abbaugeschehen helfen, das Orts- und Land-
schaftsbild zum Waldgebiet ,Abnet* hin zu erhalten.

Nach der Rekultivierung und Aufforstung wird der visuelle Eindruck dem Ausgangszustand
entsprechen, sobald sich der Wald wieder entwickelt hat. Aus landschaftsasthetischer Sicht
ergeben sich nach Abschluss des Betriebs keine nachhaltigen Belastungen.

Das Vorhaben ist betreffend Landschaftsbild / Erholung umweltvertraglich.

Raumplanung / Siedlung / Wanderwege

4.8.1

Ist-Zustand (Z,)

Raumplanung

Das Vorgehen, die Verfahren sowie die zustandigen Bewilligungsbehoérden sind fir die Schaf-
fung der raumplanerischen Voraussetzungen in den Kantonen Zirich und Zug zu Teilen unter-
schiedlich.

Wahrend die erforderlichen Abbaugebiete in beiden genannten Kantonen im kantonalen
Richtplan festgesetzt sind, so ist im Kanton Zirich die Festsetzung des kantonalen Gestal-
tungsplanes noch ausstehend. Im Kanton Zug ist das Nutzungsplanverfahren mit dem Be-
schluss des Regierungsrates vom 8.5.2012 abgeschlossen.

Im Rahmen des Abbauerweiterungsprojektes ,Hof-Suid“ und ,Abnet-West“ wurde in Zusam-
menarbeit mit den betroffenen Gemeinden ein umfassendes ,Flachennutzungskonzept fir die
dkologische Vernetzung im Grossraum ,Chriizstrasse”, Werkareal ,Boden®, ,Hof-Abnetwald |,
LAspli“ und ,Ritenen” erarbeitet. Es beinhaltet konkrete Aufwertungsmassnahmen und befris-
tete Zeitangaben fiir deren Umsetzung. Das Konzept wurde zusammen mit dem erwahnten
Erweiterungsprojekt am 1.05.2012 mittels Verfligung der Baudirektion (Kanton ZG) bewilligt
und ist somit fir deren Umsetzung verbindlich.
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4.8.2

Siedlung

Die vom Abbaugebiet nachstgelegenen Siedlungen sind ,Knonau®, ,Oberwil“ und ,Niederwil®.
Die beiden letzteren weisen einen gut erhaltenen, bauerlichen Charakter auf und liegen in ei-
ner Ortsbildschutzzone. Sie bilden zusammen mit der Stid- und Westflanke des ,Abnet‘ Drum-
lins eine schiitzenswerte Landschaft (Landschaftsschutzzone). Knonau hat seinen dorflichen
Charakter in den letzten Jahrzehnten weitgehend bewahrt.

In zwei Wohngebieten der Gemeinde Knonau (,Bergli“ und ,Bruderguet-Bolet”) besteht auf-
grund der erhéhten Lage gegeniiber dem Gebiet ,Abnetwald die Situation der direkten Kies-
grubeneinsicht bei vollstandigem Abbau des ,Abnetwaldes®. Die bestehende Sichtschutzhecke
entlang der Kantonsgrenze deckt das Abbaugebiet ab. Fir die Siedlungen ,Oberwil“ und ,Nie-
derwil“ ist seit 2012 eine Sichtschutzhecke entlang der ,Chriizstrasse® angelegt. Bis in ein paar
Jahren Gbernimmt Sie die Sichtschutzfunktion des bestehenden Waldes ,Abnet* bis die Wie-
deraufforstung abgeschlossen ist.

Wanderweg (IVS)

Die Strassen angrenzend am Erweiterungsperimeter - namentlich Kreuz- und Knonauerstras-
se- sind Bestandteil des Inventars der historischen Verkehrswege der Schweiz IVS [14]. Beide
Linienfihrungen sind als ,national bedeutend” mit Substanz klassiert.

Bau-, Betriebs- und Rekultivierungsphase (Z, )

Raumplanung

Die fur das Projekt ausgeschiedenen Zonen resp. Gestaltungsplanperimeter haben fir den
Zeitraum des gesamten Betriebs bestand. Die Massnahmen des Flachennutzungskonzepts
zur Verbesserung der 6kologischen Vernetzungsstrukturen werden umgesetzt.

Siedlung

Ostlich des ,Abnetwaldes* werden auf einer Flache von ca. 9'700 m? temporare Geholze als
GrlUnanlage (geméss Art. 2 Abs. 3 Bundesgesetz liber den Wald, SR 921.0) und Sichtschutz
zum Abbaugebiet angelegt. Ziel ist es, frihzeitig eine Sichtschutzfunktion herzustellen, bevor
die betroffene Waldflache in der Etappe IV gerodet wird.

Zur Bepflanzung ist eine Baumhecke aus einheimischen und standortgerechten sowie teils
dornentragenden Pflanzen vorgesehen. Die Hecke wird mit einem Saum erganzt.

Wanderweg (/VS)

Im Rahmen des Betriebs ist grundsatzlich sicherzustellen, dass der Verlauf, die Oberflachen-
beschaffenheit und die gefahrlose Begehung der im IVS [14] erfassten Wege nicht beeintrach-
tigt werden. Eine Ausnahmeregelung besteht fir den im ,Abnetwald“ auf Parzelle 802 verlau-
fenden Weg.
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4.8.3 End-Zustand (Z,)

Raumplanung

Die fur den Betrieb ausgeschiedene "Zone fiir Abbau und Rekultivierung" wird auf Zugerboden
nach Abschluss der Rekultivierung / Aufforstung wieder aufgehoben und in lhre vorangegan-
gene Nutzungszone umgezont.

Der Bereich im Kanton Zurich ist entsprechend dem zu diesem Zeitpunkt aktuellen kantonalen
Gestaltungsplan (Planinhalt ,Endgestaltung und Folgenutzung*) umzusetzen.

Siedlung

Die projektierte Endgestaltung des Abbau-/Auffillgebietes sieht eine leichte Anpassung der
urspriinglichen Landschaftsform vor. Die Veranderung des Waldgebietes ,Abnet* ist von den
umgebenden Wohngebieten langfristig kaum wahrnehmbar.

Wanderweg (/VS)

Im Grundsatz werden der Verlauf, die Oberflachenbeschaffenheit und die gefahrlose Bege-
hung der im IVS [14] erfassten Wege nicht beeintrachtigt. Der Weg auf Parzelle 802 wird je-
doch im Rahmen des vollstindigen Kiesabbaus im ,Abnetwald“ entfernt. Durch die am
1.5.2012 von der Baudirektion des Kantons Zug bewilligte Endform wird auch die urspringli-
che Hohenlage verandert.

Unverandert bleibt die Lage und Linienfuhrung. Inwieweit die Substanz des historischen Weg-
es erhalten bleiben muss. Dies ist im Rahmen des Folgeprojekts, mit dem Vertreter der Kan-
tonsarchaologie Zug sowie dem Kantonsforstamt Zug zu klaren.

4.8.4 Beurteilung

Das Projektvorhaben sieht alle mdglichen Schutzmassnahmen vor, damit an die nahe ge-
legenen Wohngebieten maoglichst kleine Beeintrachtigungen gelangen. Der im IVS [14] be-
troffene Waldweg wird hinsichtlich Substanzerhalts im Folgeprojekt thematisiert.

Diesem Untersuchungspaket kann die Umweltvertraglichkeit ausgesprochen werden.
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4.9

Verkehr

4.9.1

4.9.2

siehe:
» Erweiterung Kiesgrube Abnetwald, Fachgutachten UVP-Verfahren Teilbericht Verkehr,
Larm, Lufthygiene, Ingenieurbiiro B. S&dgesser, Zug, August 2011 [45].

Hinweis:

Das oben verwiesene Fachgutachten wurde im Rahmen des Erweiterungsprojektes zur Kies-
grube ,Hof-Abnetwald I in die Gebiete ,Hof-Siid“ und ,Abnet-West“ (Kanton Zug) mit den
Etappenbezeichnungen ,Etappe 1“ und ,Etappe 2“ erstellt und ist mit Verfligung der Baudirek-
tion (ZG) vom 1.05.2012 bewilligt. Die Umweltbereiche Verkehr, Larm, Luft erfiillen somit die
Anforderungen fiir lhre Umweltvertréglichkeit.

Das Fachgutachten ist réumlich fiir das vollstédndige Abbaugebiet ,Hof-Abnetwald I“ ausgelegt.
Seit der oben erwédhnten Verfiigung haben sich verschiedene Berechnungsfaktoren zugunsten
der Umweltvertréglichkeit veréndert.

Die jéhrliche zulédssige Abbauintensitét ist auf 250000 m? (lose) begrenzt; im Fachgutachten
angenommer Wert 290000 m?® (lose). Durch die Inbetriebnahme des Férderbandes im Friih-
Jjahr 2014 haben sich die eingesetzten Kraftfahrzeuge sowie die Transportrouten fiir die Last-
wagenfahrten positiv verdndert. Aufgrund dieser Konstellation gilt das Gutachten auch fiir die
Etappe IV. Die nachfolgende Beurteilung erfolgt auf das Gutachten zu damaligen Berech-
nungsannahmen. Fir das Folgeprojekt, der anschliessenden Abbauerweiterung, wird ein neu-
es Fachgutachten zur aktuellen Abbausituation erstellt.

Ist-Zustand (Z,)

Bei der Ermittlung des Verkehrsaufkommens wird der gesamte Werkverkehr aus dem Areal
"Boden" beurteilt. Die Berechnung des taglichen Verkehrs erfolgt als Mittelwert tiber 365 Tage
(durchschnittlicher taglicher Verkehr DTV).

Im Ist-Zustand verkehren rund 230 Lastwagen pro Tag von oder zum Werkareal. Mit der ge-
planten Erweiterung (Beibehaltung des Ist-Zustands) ist auch zuklnftig ein Verkehrsaufkom-
men von rund 230 Lastwagenfahrten pro Tag zu erwarten.

Bau-, Betriebs- und Rekultivierungsphase (Z, )

Im Vergleich zum projektfremden Verkehrsaufkommen und zur Belastung im Istzustand sind
die Auswirkungen der geplanten Erweiterung verkehrstechnisch vernachlassigbar. Die Erwei-
terung der Kiesgrube ,Hof-Abnetwald | hat keinen massgebenden Einfluss auf die Verkehrs-
kapazitat oder auf die Verkehrssicherheit im Raum ,Cham — Steinhausen®.

Die massgebenden Grenzwerte der Larmschutzverordnung kénnen wahrend des Abbau-, Auf-
fullungs- und Rekultivierungsbetriebs (Gewerbe- und Industrieldrm) und fir die Materialtrans-
porte (Verkehrsldrm) ohne Probleme eingehalten werden. Wahrend des gesamten Projektbe-
triebs erfolgen keine Grenzwertlberschreitungen.
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4.9.3 Beurteilung

Die Erweiterung der Kiesgrube ,Hof-Abnetwald | hat keinen massgebenden Einfluss auf
die Verkehrskapazitat oder auf die Verkehrssicherheit im Raum ,Cham — Steinhausen®.

Das Vorhaben ist betreffend Verkehr umweltvertraglich.

410 Larm

siehe:
» Erweiterung Kiesgrube Abnetwald, Fachgutachten UVP-Verfahren Teilbericht Verkehr,
Larm, Lufthygiene, Ingenieurbiiro B. S&dgesser, Zug, August 2011 [45].
» Hinweis aus Kapitel 4.9

4.10.1lIst-Zustand (Z,)

Massgebend ist die Verkehrsbelastung auf der Knonauerstrasse zwischen ,Oberwil“ und
,Langacker‘ sowie die Beurteilung beim exponiertesten Gebaude im Siedlungsgebiet ,Pfad”.
Der Nachweis beschrankt sich auf den Zeitraum ,tags®, da ,nachts” (19.00 bis 7.00 Uhr) in der
Kiesgrube kein Betrieb herrscht. Das Exponierteste Gebaude (bezogen auf die Abbauetappe
1V) ist das Wohnhaus (ZH) an der Hagenstrasse oberhalb des Abbaugebietes ,Aspli“

4.10.2Bau-, Betriebs- und Rekultivierungsphase (Z; ;)

Strassenldarm

Die Belastung ist auch mit der geplanten Erweiterung rund 4 dB(A) unter dem massgebenden
Immissionsgrenzwert. Damit sind die Vorschriften der Larmschutzverordnung bzgl. Mehr-
beanspruchung von Verkehrsanlagen klar eingehalten.

Industrie- und Gewerbelarm

Kritischster Empfangspunkt fiir das Gesamte Abbaugebiet ,Hof-Abnetwald | ist das Wohn-
haus bei Oberwil 26. Dieser wurde im Fachgutachten zum Erweiterungsprojekt ,Hof-Stid“ und
,Abnet-West“ gepriift. An diesem Punkt liegt die Larmbelastung durch den Abbaubetrieb im
Erweiterungsgebiet (Etappe 1 und Etappe 2) knapp unter dem fiir neue Anlagen massgeben-
den Planungswert. Die Vorgaben der LSV [8] bezlglich Industrie- und Gewerbelarm sind da-
mit eingehalten.

4.10.3Beurteilung

Zusammenfassend sind die Vorschriften der Larmschutzverordnung (LSV [8]) sowohl bzgl.
Emissionsbegrenzung neuer Anlagen (Art. 7) als auch bzgl. Mehrbeanspruchung von Ver-
kehrsanlagen (Art. 9) klar eingehalten.

Das Vorhaben ist betreffend Larm umweltvertraglich.
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4.11 Luft

siehe:
» Erweiterung Kiesgrube Abnetwald, Fachgutachten UVP-Verfahren Teilbericht Verkehr,
Larm, Lufthygiene, Ingenieurbiro B. Sadgesser, Zug, August 2011 [45].
» Hinweis aus Kapitel 4.9

4.11 1lst-Zustand (Z,)

Emissionen des Strassenverkehrs

Die Beurteilung erfolgt ebenfalls fur die Knonauerstrasse zwischen ,Oberwil und Langacker®.
Im Ist-Zustand verursacht der Ziel-/Quellverkehr aus dem Werkareal "Boden" je nach Schad-
stoff zwischen 8 und 20 % der totalen Emissionen.

Emissionen im Abbaugebiet ,,Hof-Abnetwald I¢

Mit dem bestehenden Abbaubetrieb in der Kiesgrube ,Hof-Abnetwald I werden Emissionen
durch den Einsatz von Baumaschinen sowie in vergleichsweise geringem Ausmass arealinter-
nen Lastwagenfahrten verursacht. Alle zurzeit eingesetzten sowie zuklnftigen Maschinen sind
mit Partikelfilter ausgeristet.

4.11.2Bau-, Betriebs- und Rekultivierungsphase (Z; 4)

Emissionen des Strassenverkehrs

Durch die Erweiterung der Kiesgrube ,Hof-Abnetwald I steigen die Emissionen auf der
Knonauerstrasse gegenuber dem Ausgangszustand je nach Schadstoff um 3 bis 8 %. Insge-
samt sind die Auswirkungen auf die Emissionen des Strassenverkehrs relativ gering.

Emissionen im Abbaugebiet ,,Hof-Abnetwald I¢

Wie die folgende Zusammenstellung zeigt, nehmen die Emissionen im Abbaugebiet ,Hof-
Abnetwald 1 mit der geplanten Erweiterung im Vergleich zum Istzustand bei allen Schadstof-

fen leicht ab (insgesamt etwas geringerer Materialumschlag):

Emissionen .

im Abbaugebiet ,,Hof-Abnetwald I

Ist-Zustand, Zo 840 5'924 32.3 974
Bewilligter Abbau 2004, Z1 263 1'871 10.0 309
(Er:zﬁr,:," ,j:",;f:: ,?,)pe 10 g 711 4'975 27.1 819
Veranderung zu Ist-Zustand, Zo -129 -949 5.2 -155
Veranderung zum Bewilligter Abbau 2004, Z1 o 448 3'104 171 510

Tab. 4: NOx: Stickoxide, VOC: Kohlenwasserstoffe, PM10: Feinstaub, CO,: Kohlendioxid
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Gegenlber am 26.01.2004 bewilligten Abbaubetrieb resultieren mit der geplanten Erweiterung
bei allen Schadstoffen deutlich héhere Emissionen. Die Emissionen werden durch den Einsatz
des gedeckten Férderbandes merkbar vermindert.

NO2-Immissionen

Das Jahresmittel der Stickstoffdioxid-Belastung in der nahen Umgebung des Abbaugebietes
,Hof-Abnetwald I liegt in allen untersuchten Zustanden im Bereich von 20 bis 25 g/m3. Der
Grenzwert der Luftreinhalteverordnung von 30 g/m? ist immer klar unterschritten.

PM10-Immissionen

Die Feinstaub-Belastung im Raum ,Cham — Oberwil“ liegt in allen untersuchten Zustanden et-
wa im Bereich des Jahresmittel-Grenzwertes der Luftreinhalteverordnung von 20 g/m3. Der
geplante Abbau verursacht keine quantifizierbaren Veranderungen.

Bestehnde Massnahmen zur Minderung der Staubentwicklung:

e Einsatz mobile Férderbandanlage bis zur Abbausohle (redzuierter Werkverkehr)
e Ausfahrt zur Kantonsstrasse via Pneuwaschanlage

e Bewasserung Zufahrtstrasse Kiesgrube und Werkareal ,Boden, befestigte Pisten
e Beschrankung Hochstgeschwindigkeit bei Sommerhitze

4.11.3Beurteilung

Zusammenfassend werden alle Grenzwerte der LRV [9] eingehalten. Die Umweltbelastung
wird durch den bewilligungstechnisch geforderten Bau einer gedeckten Férderbandanlage
erheblich reduziert.

Das Vorhaben kann im Bereich Luft als umweltvertraglich eingestuft werden.

4 .12 Storfalle / Sicherheit

Unter Storfalle werden hier vor allem Unfalle mit wassergefahrdenden Stoffen (Fliissigkeiten,
Abfélle) sowie bodenmechanische Problemfalle verstanden. Dabei ist das Risiko fur den Men-
schen, den Boden und das Wasser abzuschatzen.

Als umweltrelevante Storfalle stehen im Vordergrund:

e Betriebsunfall mit wassergefahrdenden Fliissigkeiten

e Einsturz der Abbau- und/oder Aufflillbéschungen

e Einlagerung von nicht zugelassenen Abfallen

e Unterschiedliches Setzungsverhalten des abgelagerten Materials

4.12.1Betriebsunfall mit wassergefidhrdenden Fliissigkeiten

Mogliche Stoérfallszenarien beschranken sich auf Tankleckagen bei Baumaschinen und Last-
wagen. Bei diesen Unfallen handelt es sich mengenmassig maximal um eine Tankfullung.
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Das in der Folge eintretende Verunreinigungsrisiko des Untergrundes und insbesondere des
Grundwassers kann durch sofortiges Entfernen des kontaminierten Materials minimiert wer-
den. Die Interventionszeit ist aufgrund des deponierten Materials und der Uberdeckung des
Grundwassers genligend gross.

Vorsorgemassnahmen:

e regelmassigen Personalinstruktionen

e Gute Sicherung der Kippstellen

e Klare Verkehrsregelung

¢ Niedrige Fahrgeschwindigkeiten auf dem Betriebsareal
e Optimale Wartung der Baumaschinen

4.12.2Einsturz der Abbau- und/oder Auffiillb6schungen

Ein ausreichender Schutz zur Vermeidung eines derartigen Stdrereignisses und damit vor al-
lem fUr das in der Grube arbeitende Personal ist nur bei Einhaltung der maximal zulassigen
Bdschungsneigungen gegeben.

4.12.3Einlagerung von nicht zugelassenen Abfillen

Die Einlagerung nicht zugelassener Abfalle (z.B. Chargen von verschmutztem Aushub) lasst
sich mit keiner Massnahme sicher vermeiden. Trotz der vorgesehenen Massnahmen muss mit
diesem Storfall gerechnet werden.

Vorsorgemassnahmen:

e regelmassigen Personalinstruktionen

¢ Information der Anlieferer Gber die Mitverantwortung bei fahrlassiger Deklaration

e Ausbau des festgestellten kontaminierten Materials soweit mdglich und sachgerechte
Entsorgung

e Uberwachung der Sickerwasserqualitat.

4.12.4Unterschiedliches Setzungsverhalten des abgelagerten Materials

Durch das unterschiedliche Setzungsverhalten des Aushubes sind bei flachendeckenden
Drainageentwasserungen Folgeschaden maglich. Dieser Storfall ist fir das vorliegende Vor-
haben nicht zutreffend. Geringe Setzungen sind aufgrund der tberall vorhandenen klaren Nei-
gungsverhaltnisse tolerierbar und unproblematisch.

Vorsorgemassnahmen:

e regelmassigen Personalinstruktionen

e Optimale Verdichtung beim Einbau

e Behebung allfalliger Schaden im Oberflachenaufbau

e Ausreichendes Zeitmanagement fir die Rekultivierungsarbeiten einplanen.
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4.12.5Beurteilung

Die im Projekt vorgesehenen Kontroll- und Sicherheitsmassnahmen sowie die vorgeschla-
genen Gegenmassnahmen zur Verhinderung von Storfallen kénnen als zweckmassig be-
zeichnet werden. Aus der bisherigen Erfahrung mit dem Betrieb in Abnetwald ist von keinen
Problemen auszugehen.

Umweltvertraglichkeit des Vorhabens

5.1

Voraussichtlich verbleibende Belastung der Umwelt

5.2

Die Umweltbelastungen werden wahrend der Vorbereitungs-, Betriebs- und Rekultivierungs-
phase mit entsprechenden baulichen und betrieblichen Massnahmen minimiert. Bei einem
fachgerechten, sorgfaltigen Vorgehen in allen Phasen des Vorhabens und bei konsequenter
Umsetzung der geplanten Schutzmassnahmen ist daher mit keinen relevanten, verbleibenden
Umweltbelastungen zu rechnen.

Weitergehende Massnahmen zur Verminderung der Umweltbelastungen

5.3

Eine sukzessive Verbesserung der restlichen Umweltbelastungen im Bereich Luft ergibt sich
durch die laufende Modernisierung und Anpassung des Maschinen- und Fahrzeugparks
(Baumaschinen, Lastwagen) an den Stand der Technik. Damit werden die hauptsachlichen,
Umwelt belastenden Emissionen, insbesondere beim Antransport und beim Einbau des Aus-
hubmaterials schrittweise weiter reduziert.

Im Bereich Strassenverkehrs-Emissionen wurden aufgrund der glnstigen Projektbeurteilung
keine weiteren Massnahmen untersucht. Darlber hinaus werden keine weitergehenden Mass-
nahmen mehr vorgeschlagen, welche die Umweltbelastungen zusatzlich vermindern kénnten.
Beim vorliegenden Projekt sind die notwendigen und verhaltnismassigen Vermeidungs- und
Optimierungsmassnahmen zum Schutz der Umwelt vorgesehen.

Zuverlassigkeit der Resultate

Wie sich die Abbau- und Auffullraten tatsachlich entwickeln, ist massgeblich von der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung sowie allenfalls weiteren Aufflliméglichkeiten in den Kantonen
abhéngig. Dementsprechend wird der Betriebszeitraum beeinflusst und somit auch die Um-
weltbelastungen auf der Emissions- und Immissionsseite.

Industrie- und Gewerbeldrmprognosen kénnen nie "exakt" sein, weil kein Betrieb im Voraus
exakt modellier- und berechenbar ist.
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5.4

Jede Angabe von Larmbelastungen fir Abbau- und Auffillungsprojekte ist mit Unsicherheiten
verbunden, die erfahrungsgemass im Bereich von + 3 dB(A) liegen. Im vorliegenden Fall wird
die Hindernisdampfung eher knapp eingesetzt, so dass die Genauigkeit des totalen Beurtei-
lungspegels Lr etwa mit +0/-5 dB(A) angegeben werden kann. Die Emissionsberechnungen im
Strassenverkehr weisen Ungenauigkeiten von etwa * 10 bis 15 % auf, wobei die prozentualen
Aussagen zur projektbedingten Zunahme deutlich genauer sind. Die Emissionsangaben im
Abbaugebiet weisen aufgrund der Annahmen im Betriebsmodell eine Unsicherheit von bis zu
20 % auf. Die NO2-Immissionsangaben sind als Abschatzung zu betrachten. Die mégliche
Abweichung betragt bei der Gesamtbelastung bis zu 25 %.

Gesamtbeurteilung

Das Projekt ,Kiesabbaugebiet Hof-Abnetwald | — Erweiterung Etappe IV* auf Gemeindegebiet
von Cham und Knonau wird in seiner Gesamtheit unter Berlcksichtigung der Beurteilungen
der einzelnen Umweltaspekte und der voraussichtlich verbleibenden Umweltbelastungen in
Bezug auf die Umweltvertraglichkeit vom UVB - Verfasser wie folgt beurteilt:

1) Der Umweltvertraglichkeitsbericht wurde parallel zum Projekt erarbeitet. Dadurch be-
stand die Madglichkeit, die erforderlichen Umweltschutzmassnahmen im Projekt laufend
zu optimieren.

2) Das Projekt sieht alle notwendigen vertretbaren Massnahmen zum bestmaoglichen
Schutz der Umwelt vor. Die Umweltbelastungen werden damit auf ein Minimum redu-
Ziert.

3) Die angestrebten Ziele der Landschaftspflege und des Umweltschutzes kénnen mit dem
Vorhaben erreicht werden.

4) Das geplante Endgestaltungs- und Folgenutzungskonzept ermdglicht die ins Auge ge-
fasste landschaftsdkologische Wertsteigerung in diesem Raum.

5) In allen Umweltbereichen werden die massgebenden Rechtsbestimmungen und Richtli-
nien eingehalten.

Das Vorhaben kann als umweltvertraglich bezeichnet werden.

ilu AG Horw, April 2015
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Anhang 1

Verfahrensschema
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VERFAHRENSSCHEMA
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Anhang 2

Pflanzenlisten Sichtschutz ,Aspli / Abnet*
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Pflanzenliste fiir Sichtschutzhecke ,,Aspli / Abnet“ (ZH)

Grundsatzlich richtet sich die Artenzusammensetzung der Gehdlze vorwiegend nach lokalen
Standorteigenschaften, geografischer Lage, Exposition und dem Heckentyp. Prinzipiell sind fir
alle Gehdlzpflanzungen nur einheimische und regionaltypische Arten zu verwenden. Vor-
gesehen ist eine ,,Griinanlage” mit einer Baumhecke als vorgelagerter Waldrand.

Auf Basis der in der Tabelle aufgefiihrten Artenzusammensetzung, wird vor Ausfiihrung der
Bepflanzung die definitive, detaillierte Pflanzenliste (Position, Dichte, H6he, Anzahl) mit einem
Fachspezialisten (bisher Markus Amhof, Amhof Forst GmbH) besprochen, sowie ein Bepflan-
zungsplan erstellt (gleiche Vorgehensweise wie bei Sichtschutzbepflanzung ,Abnetwald-West*
Herbst 2012).

VORSCHLAG:

Standort

Botanischer Name

Deutscher Name

Heckenmitte

Acer platanoides Spitzahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Cornus sanguinea Hartriegel
Corylus avellana Hasel
Frangula alnus Faulbaum

Lonicera xylosteum

Rote Heckenkirsche

Prunus avium

Vogel-Kirsche

Prunus padus

Traubenkirsche

Sambucus nigra

Schwarzer Holunder

Sambucus racemosa

Trauben Holunder

Sorbus aucuparia

Vogelbeere

Tilia platyphyllos Sommerlinde
Randbereich Acer campestre Feldahorn

Cornus mas Tierlibaum/Kornelkirsche

Euonymus europaeus Pfaffenhiitchen

Malus sylvestris Holzapfel

Prunus spinosa Schwarzdorn

Rhamnus cathartica

Gemeiner Kreuzdorn

Rosa arvensis Feld-Rose
Rosa canina Hundsrose
Salix caprea Sal-Weide
Salix viminalis Korb-Weide

Viburnum opulus

Gemeiner Schneeball

ilu AG | Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Umweltfachleute | Grisigenstrasse 6 |6048 Horw

Seite 1




ilu AG | Erweiterung Kiesgrube ,Hof-Abnetwald |“ Etappe IV Hauptuntersuchung | UVB

Anhang 3

Visualisierungen Sichtschutzmassnahmen ,Abnetwald®
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Technischer Bericht Pr-Nr. 121

LANDSCHAFTS- UND ABBAUPLANUNG

Erweiterung Kiesgrube ,,Hof-Abnetwald I Etappe IV
Gemeinde Cham (ZG) und Gemeinde Knonau (ZH)

Projekt

Risi AG, Baar (ZG)

» UVP Hauptuntersuchung
» Gesuch um Abbau- und Rekultivierungsbewilligung
» Gesuch um Festsetzung Kantonaler Gestaltungsplan Kiesabbaugebiet ,Aspli / Abnet*

» Gesuch um Rodungsbewilligung

Horw, 30. April 2015

ilu AG Zentralstrasse 2a  Tel. +41 (0)44 944 55 55 Grisigenstrasse 6 Tel. +41 (0)41 349 00 50
Ingenieure, Landschaftsarchitekten, CH-8610 Uster Fax +41 (0)44 944 55 66 CH-6048 Horw Fax +41 (0)41 349 00 51
Umweltfachleute uster@ilu.ch, www.ilu.ch horw@ilu.ch, www.ilu.ch
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Auftraggeber -Beteiligte Fachstellen und Fachleute

Auftraggeber

Risi AG, Gulmmatt, 6341 Baar

Koordination
» André Keusch, Bereichsleiter

Planung und Koordination

ilu AG, Horw

» Josef Wanner, dipl. Kulturingenieur ETH/SIA
» Thomas Hirscher, M.Eng. & Dipl. Bauing. (FH)

Zustiandige Amtspersonen

Gemeinde

» ZH: Gemeinde Knonau, Walter von Siebenthal, Gemeindeprasident
» ZG: Gemeinde Cham, Richard Kélliker, Leitung Planung und Hochbau

Raumplanung

» ZH: Wolfgang Wetter, Amt flir Raumentwicklung, Leitung Landschaft, Deponie, Kiesabbau
» ZH: Christian Buser, Koordinationsstelle fiir Umweltschutz, Umweltvertraglichkeitspriifung
» ZG: Rene Hutter, Amt fiir Raumplanung, Amtsleiter

» ZG: Reto Spiess, Amt fiir Raumplanung, Projektleiter Kies- und Deponiewesen

Archaologie

» ZH: Patrick Nagy, Amt fiir Raumentwicklung, Abt. Kantonsarch&dologie
» ZG: Gishan Schaeren, Amt fiir Denkmalpflege und Archdologie
Landschaft und Natur

» ZH: Eugen Temperli, Amt flir Landschaft und Natur, Abteilung Arten & Biotopschutz
» ZH: Remo Zanelli, Amt fiir Landschaft und Natur, Fachstelle Bodenschutz

» ZG: Sibille Jenni, Amt fiir Umweltschutz, Altlasten / Neobiota

» ZG: Bernhard Brunner, Amt flir Umweltschutz, Abteilung Boden

Wald

» ZH: Hans-Peter Stutz, Amt fiir Landschaft und Natur, Leiter Sektion Forstrecht & Dienste
» ZG: Martin Winkler, Direktion des Innern, Amtsleiter Wald und Wild

Fachgutachter und Berater

Geologie / Hydrogeologie
» Geotest AG, Horw

Boden / Rekultivierung

» Agrarbkologie Pazeller, Richterswil
» Hans Sé&gesser, dipl.Ing.-Agr. ETH / BBB

Verkehr, Larm, Lufthygiene
» Ingenieurbliro Beat S&dgesser, Zug

Flora / Fauna / Naturschutz und Landschaftsbild
» ilu AG, Uster/Horw

Wald / Sichtschutzhecken
» Markus Amhof, Amhof Forst GmbH
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Projektdossier — Fachgutachten und Plane

1. Erweiterung Kiesgrube ,Hof-Abnetwald“ Etappe 1V, Gesuch um Abbaubewilligung
2. Kantonaler Gestaltungsplan Kiesabbaugebiet Aspli / Abnet, Gesuch um Festsetzung

Fachgutachten und Stellungnahmen (siehe Projektdossier 1+2)

UVB Voruntersuchung / Vorprifung

Geologie / Hydrogeologie:
Boden

Wald / Flora / Fauna
Amphibien / Wildtierékologie
Verkehr / Larm / Lufthygiene

oo~ W~

Vorprifungsbericht Kanton ZG und ZH

UVB Hauptuntersuchung / Baueingabe ZG und ZH

1. Aktennotiz 2310036.3 von Geotest AG (Horw), Festlegung der Abbausohle
2. Aktennotiz 2314203.1 von Geotest AG (Horw), Stabilitatsprifung

Plane (siehe Projektdossier 1+2)

Projektdossier 1

Nr. Plantitel Massstab Datum
Situation / Langenprofil: i Situation 1+ 29000

P-1 |st.zustand 2012, Abbaugebiet ,Hof-Abnetwald I pori 1 - 500 30.04.2015
Situation / Langenprofil: Situation 1+ 29000

P-2 Endgestaltung und Folgenutzung broi 1500 30.04.2015
Situation / Langenprofil / Detail Sichtschutz: Situation 1:2'000

P-3 Betriebszustand Profil 1:500 30.04.2015

Detail 1:100

Situation:

K-1b Abbaukonzept situation 11 3000 30.04.2015
Situation: ‘

K-2¢ Rodungs- und Aufforstungskonzept Situation 11 3'000 30.04.2015

Projektdossier 2

Nr. Plantitel Massstab Datum
Situation / Langenprofil: Situation 1+ 29000

P-1 UBERSICHT GESTALTUNGSPLANPERIMETER oy 1500 30.04.2015
Situation / Langenprofil: Situation 1+ 29000

P2 ENDGESTALTUNG und FOLGENUTZUNG broi 1500 30.04.2015
Situation / Langenprofil / Detail Sichtschutz: Situation 1:2'000

P-3  BETRIEBSKONZEPT pofi 1:500 30.04.2015

Detail 1:100

ilu AG | Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Umweltfachleute | Grisigenstrasse 6 |6048 Horw Seite 2
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Technischer Bericht

Abbildungen und Tabellen Seite
Titelbild:  Thomas Lederer, ilu AG Horw, Digitalfoto vom 08.05.2012
Abb. 1: Ubersicht Kiesabbaugebiete (ZH und ZG) auf LK 25000 5
Abb. 2: Ubersicht Abbauerweiterung Etappe IV auf LK 25000 6
Tab. 1: Eigentumsverhaltnisse kantonaler Gestaltungsplan ,Aspli / Abnet* (ZH) 9
Tab. 2: Eigentumsverhaltnisse Etappe IV (ZH und ZG) 9
Tab. 3: Transportrouten, Teilgebiete und Verkehrsanteile 11
Tab. 4: Abbaukubaturen kantonaler Gestaltungsplan ,Aspli / Abnet* (ZH) 12
Tab. 5: Abbau- und Auffillkubaturen Etappe IV (ZH und ZG) 12
Anhange
Anhang 1 Verfahrensschema
Anhang 2 Pflanzliste Sichtschutzbepflanzung ,Aspli / Abnet* (ZH)
Protokoll Technischer Bericht

Fassung Datum Beschreibung bearbeitet gepriift

1te 15.02.2013 Erstellt fir Vorprifung ZH mit kantonaler Gestaltungsplan TL JW

2te 28.02.2014 Uberarbeitung fiir Vorpriifung ZG TL JW

3te 30.04.2015 Uberarbeitung zur Baueingabe ZG / ZH TH (TL) WO
P:\1_Rohstof\121_KAG Oberwil-Knonau\berichte\121_R016-2_Etappe IV_Technischer Bericht ZG ZH.docx
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1 Projektvorhaben
Der vorliegende Technische Bericht beschreibt im Detail den Kiesabbau, die Auffillung und
Rekultivierung der ,Etappe IV des Abbaugebiets ,Hof-Abnetwald 1“ in den Gemeinden Cham
(ZG) und Knonau (ZH). Die Planverweise zu Beginn eines Kapitels gelten analog zu den Plan-
nummern der Plane zum kantonalen Gestaltungplan Kiesabbaugebiet ,Aspli / Abnet".
1.1 Ausgangslage
Seit Jahrzehnten werden im Grenzgebiet Kanton Zirich zu Kanton Zug Kiesvorkommen abge-
baut. Im Kanton Zug wurde von der Gemeinde Cham am 8. September 1992 erstmalig eine
Bewilligung fir den Kiesabbau und Auffillung in ,Hof-Oberwil“ erteilt. Im Kanton Zurich zuletzt
im Abbaugebiet ,Aspli“ gemass kantonalem Gestaltungsplan ,Aspli“ vom 26. April 1994. Im
benachbarten Waldgebiet ,Abnet sind weitere Rohstoffe vorhanden. Fiir die kurzfristige Roh-
stoffsicherung beabsichtigt die RISI AG, einen Teil dieses Vorkommens, vorliegend entlang
der Kantonsgrenze Zug / Zirich weiter abzubauen.
o e N/ \
(i ' Hcfr.l
| W
qu{a!mc.x:,- '..
Weitere Rohstoffe W A
Waldgebiet ,Abnet* :%_.M‘q "-'-
- £ RAS
nbiicl \ Kiesabbau ZG
,Hof-Abnetwald |
Lj II’ 15 ot b ' \ . éw@ M;p Onl|ne.lre;)rodu2|ert BA091159‘
Abb. 1:  Ubersicht Kiesabbaugebiete (ZH und ZG) auf LK 25000
1.2 Vorhaben
siehe:

» Plan Nr. K-1b_Abbaukonzept, Situation M 1:3‘000

Bis zum heutigen Zeitpunkt erfolgten im Gebiet ,Hof-Abnetwald | drei bewilligte Abbauerweite-
rungen. Das vorliegende Projekt behandelt die vierte Abbauerweiterung auf Zircher und Zuger
Gebiet, bestehend aus einer Abbauetappe ,Etappe IV*.

ilu AG | Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Umweltfachleute | Grisigenstrasse 6 |6048 Horw Seite 5
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1.3

Im beiliegenden Abbaukonzept sind samtliche Abbauerweiterungen der Kiesgrube ,Hof-
Oberwil* mit den jeweiligen Abbauperimetern und deren Abbaureihenfolge durch Richtungs-
pfeile dargestellt. Mit dieser kantonstbergreifenden Abbauewerweiterung wird der Abbau der
Rohstoffreserven unterhalb der Kantonsgrenze im Waldabstandsbereich zu den ehemaligen
Zircher Abbaugebiete ,Aspli“ und ,Ritenen“ ermdglicht.

Die Rahmenbedingungen zum Vorhaben wurden an verschiedenen Sitzungen mit den Behor-
den (ZG / ZH) diskutiert und festgelegt. Die flinfte und zugleich letzte Abbauerweiterung, eben-
falls in beiden Kantonen, wird als Folgeprojekt betitelt.

% A '~ 1 4te Erwelterung

Etappe IV

5te Erweiterung Planung aktuell

Folgeprojekt T

B\ \L u
%‘\NEA \"f ‘Langac‘ker :

BewHIlgung 27.1.2004

o c:/-;xr | “!= J
lc 1Y éﬁ;\

1te Erweiterung
Etappe |
Bewilligung 12.11.1996

%W\ V\)

SW|ss Map Online reproduziert: BA091159

F(‘
o

==

- Ty, s
- %‘4 AN o 7 Gestaltungsplan-
s _':__T‘.:\:.lu' AR perimeter
3 “i .\ e ‘ i N\ - : Aspli / Abnet
( & ff«g»_u?ﬁf\ _ ‘ Pas 443 \/\\’\\ﬂ
W NS - Y X \ 2te Erweiterung
7 __§ % s ’\84 AL\ ) Etappe | - 1ll
— R VRN Hasentgl
ri :

| 3te Erwelterung
wax Etappe 1-3
e 1te Bewnllgung 1.5. 2012

Abb. 2:  Ubersicht Abbauerwelterung Etappe IV auf LK 25°000
Das Vorhaben unterliegt einer Umweltvertraglichkeitsprifung und erfordert ein Rodungsge-

such in beiden Kantonen. Die Festsetzung des kantonalen Gestaltungsplans (ZH) erfolgt zu-
gleich fiir den Abbaubereich im Folgeprojekt.

Bearbeitungsgrundlagen

Die wesentlichen Projekt- und Arbeitsgrundlagen sind:

. Umweltvertraglichkeitsbericht (UVB), ilu AG, 30.04.2015
. Plane gemass Planverzeichnis (siehe Seite 2)

. Fachgutachten (siehe Seite 2)

Weitere Bearbeitungsgrundlagen sind im Quellenverzeichnis am Ende des Berichtes aufge-
fuhrt und im Text an der entsprechenden Stelle mit einem Indexverweis markiert.
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1.4 Verfahren

siehe:
» Anhang 1, Verfahrensschema

Die Verfahrensablaufe und Zustandigkeiten der einzelnen Verfahrensschritte sind in den Kan-
tonen Zirich und Zug sehr unterschiedlich. Dies erfordert eine permanente Verfahrenskoordi-
nation der beteiligten Amtsstellen. Hierfir wurde zwischen beiden Kantonen gemeinsam das
Vorgehen zur Vorprifung sowie zum Baugesuchverfahren abgestimmt und abschliessend in
einem Verfahrensschema (E-Mail B. Brunner AfU Kanton ZG am 14.1.2014) festgehalten. Das
Verfahrensschema ist im Anhang 1 mit aktuellen Terminprognosen beigelegt.

Vorprifung / UVB Voruntersuchung

Im Kanton Zirich ist die Vorprifung fir das Rodungsgesuch und den kantonalen Gestaltungs-
plan Kiesabbaugebiet ,Aspli / Abnet* abgeschlossen.

Der Prufbericht der ARE und der Teilbericht der KofU liegen seit November 2013 vor. Samtli-
che Belange aus dieser Vorprifung wurden in der 2ten Fassung des vorliegenden Berichtes
fur die Vorprufung im Kanton Zug (Februar 2014) umgesetzt.

Seit Mai 2014 liegt der Prifbericht des AfU (ZG) vor, welches im Kern eine Uberpriifung des
Grundwasserspiegels und der Kieswandstabilitdt entlang der Kantonsgrenze verlangte.

UVP Hauptuntersuchung / Festsetzung kant. Gestaltungsplan / Rodungs- und Abbaugesuch

Mit vorliegender 3ten Fassung des Technischen Berichts sowie des UVB's wird eine ab-
schliessende Umweltvertraglichkeitsprifung im Hinblick zum Abbaugesuch, Rodungsgesuch
sowie dem Antrag zur Festsetzung des kantonalen Gestaltungsplans Kiesabbaugebiet ,As-
pli / Abnet“ vorbereitet.
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Technischer Bericht

1.5 Chronologie bisheriger Bewilligungen und Verfigungen

Kanton Zirich:

26.04.1994

12.06.1995

16.10.2003

11.11.2003

Kanton Zug:
08.09.1992

20.02.1996

12.11.1996

27.01.2004

30.01.2004

05.12.2008

26.04.2012

01.05.2012

08.05.2012

04.12.2012

25.02.2013

18.12.2013

ilu AG | Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Umweltfachleute | Grisigenstrasse 6 |6048 Horw

»Aspli, Festsetzung Kantonaler Gestaltungsplan
— Verfiigung Baudirektion (ZH)

»LAspli“, Baubewilligung fur Kiesabbau, Wiederauffullung und Rekultivierung
— Gemeinderat Knonau (ZH)

L#Aspli-Ratenen“ Ausnahmebewilligung Landwirtschaftszone fur Sichtschutz
— Verfiigung Baudirektion (ZH)

»Aspli-Ritenen” Baubewilligung fur Sichtschutz (Damm und Hecke)
— Gemeinderat Knonau (ZH)

,Hof-Oberwil“ Bewilligung fir den Kiesabbau (damals Gebr. Risi AG)

— Beschluss Regierungsrat (ZG)

,Hof-Oberwil* Genehmigung Erweiterung der Kiesabbauzone
— Beschluss Regierungsrat (ZG)

,Hof-Oberwil Anderung Bewilligung fir den Kiesabbau vom 08.09.1992

— Beschluss Regierungsrat (ZG)

,Hof-Abnetwald I“ Bewilligung fiir Abbau und Rekultivierung
— Baudirektion (ZG)

,Hof-Abnetwald 1 Rodungsbewilligung Etappen I bis Il

— Direktion des Innern (ZG)

,Hof-Abnetwald | Anpassung Richtplan fiir Sichtschutz ,Abnet West"

— Beschluss Kantonsrat (ZG)

,Hof-Abnetwald I Ausnahmebewilligung Rodung, Unterschreitung Waldabstand
— Verfiigung Direktion des Innern (ZG)

,Hof-Abnetwald | Anpassung Abbaubewilligung vom 27.01.2004
— Verfiigung Baudirektion (ZG)

,Hof-Abnetwald |* Genehmigung Kantonale Zone fiir Abbau und Rekultivierung
— Beschluss Regierungsrat (ZG)

,Hof-Abnetwald | Anpassung Abbaubewilligung vom 01.05.2012
— Verfiigung Baudirektion (ZG)

,Hof-Abnetwald I Baubewilligung zum Férderband
— — Baudirektion (ZG)

,Hof-Abnetwald | Anpassung Abbaubewilligung vom 04.12.2012
,Hof-Abnetwald I Anpassung Baubewilligung zum Férderband vom 25.02.2013
— — Verfligung Baudirektion (ZG)
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2

Lage, Begrenzung, Eigentumsverhaltnisse

siehe:
» Plan Nr. P-1: Ist Zustand 2012, Abbaugebiet ,,Hof-Abnetwald I

Die 4te Abbauerweiterung ,Etappe IV* beginnt im Zuger Kiesabbaugebiet ,Hof Abnetwald I“ ab
bestehendem Abbauperimeter zu Etappe lll. Im Kanton Zirich liegt der Abbauperimeter inner-
halb des definierten Kiesabbaugebiets im kantonalen Gestaltungsplan ,Aspli / Abnet‘. Samtli-
che Flachen und Kubaturangaben richten sich nach dieser Abgrenzung.

Der tatsachliche Abbauperimeter resp. der Kiesabbau auf Parzelle 190 ist derzeit ungewiss.
Weil dies jedoch seit Projektbeginn eingeplant war, wird die Parzelle 190 als optionale Arron-
dierung in Text und Plan ausgewiesen. Sollte der Kiesabbau auf dieser Parzelle nicht erfolgen
kénnen, wird der Abbauperimeter bis an die Parzellengrenze zu 191 innerhalb des Kiesab-
baugebiets angepasst. In Tabelle 1 sind die Eigentumsverhaltnisse zum kantonalen Gestal-
tungsplan ,Aspli / Abnet“ und in Tabelle 2 zur Etappe IV aufgefihrt.

Parzellen Eigentiimer Flache Anteil Kiesabbaugebiet
190 Knonau | [1an® BOGImany | @z 10450 m? 7'800 m?
191 Knonau | g0 st knona 1360 m* 1040 m*
1314 Knonau | RIS AC @ eear 43770 m? 2'870 m?
Gestaltungsplan Aspli / Abnet ~ 55600 m?> ~ 11700 m?

Tab. 1: Eigentumsverhéltnisse kantonaler Gestaltungsplan ,Aspli / Abnet* (ZH)

Parzellen Eigentiimer Flache Bezug Etappe IV
Hans Eggimann 2 .

190 Knonau Mangelegg 41, 6430 Schwyz 900 m Abbau optional
Unterhaltsgenossenschaft 2

191 Knonau Stockweid-Uttenberg, 8934 Knonau 340m Abbau
Risi AG . 2

1314 Knonau Gulmmatt, 6341 Baar 7830 m Abbau, Rodung

Kanton ZH ~ 9100 m? Abbauperimeter
Wirsch Josef ‘ 2

797 Cham Niederwil 10, 6330 Cham 1420 m Abbau, Rodung
Fuchs Alois Josef . 2

798 Cham Niederwil 2, 6330 Cham 1490 m Abbau, Rodung
Scherer Roland Othmar ‘ 2

799 Cham Niederwil 6, 6330 Cham 1490 m Abbau, Rodung
Wiss Moritz . 2

800 Cham Niederwil 18b, 6330 Cham 1530 m Abbau, Rodung
Privat-Blrgerkoperation Knonau . 2

801 Cham c/o Marcel Huber, Uttenbergstrasse 1, 6330 Cham 1850 m Abbau, Rodung

Kanton ZG ~ 7800 m? Abbauperimeter

Kanton ZH + ZG ~16‘900 m? Abbauperimeter

Tab. 2: Eigentumsverhaltnisse Etappe IV (ZH und ZG)
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3 Betrieb und Kennzahlen
siehe:
» Plan Nr. P-3: Betriebszustand
3.1 Betriebsablauf
Der beiliegende Plan Nr. P-3 reprasentiert einen zukiinftigen, moéglichen Betriebszustand als
orientierender Richt- / und Zielwert fUr einen geordneten Kiesabbau mit anschliessender Auf-
fullung und Rekultivierung der Etappe IV.
Er zeigt einen Betriebszustand auf, der dem gesamtheitlichen Abbaukonzept entspricht und
die Interessen und Anforderungen aus den verschiedenen Umweltbereichen (z.B. Wiederauf-
forstung, Sichtschutz, Betrieb Férderband) erfullt.
Folgende Arbeiten sind in beiden Kantonen auszufiihren:
1. Erstellen Sichtschutzhecke ,Aspli / Abnet* (Koordination M. Amhof, Amhof Forst GmbH)
2. Holzschlag innerhalb Rodungsperimeter (Koordination M. Amhof, Amhof Forst GmbH)
3. Umzaunung (massiver Zaun) erstellen
4. Rodung (Koordination M. Amhof mit Kantonsarchéologie)
5. Bodenabtrag und Arch&ologische Untersuchungen
6. Direktumlagerung oder Zwischenlagerung Waldboden
7. Kiespiste firr schichtweisen Abbau einrichten (max. Gefélle von 12 %)
8. Aufgabestelle an Forderbandanlage neu ausrichten
9. Kies in Schichten abbauen
10.Einbauen und verdichten des Aufflllmaterials in Schichten. Nachziehen der Auffillung. Die
Planie der Auffiillung sollte etwa ca. 1 m unter dem endgultigen Terrain liegen
11.Sukzessives Nachziehen der Aufforstung und Rekultivierung inkl. Bepflanzung
3.2 Verkehr und Infrastruktur

Infrastrukturelle Einrichtungen

Im Gestaltungsplanperimeter (ZH) sind keine neuen infrastrukturellen Einrichtungen zulassig.
Die gesamte bestehende Infrastruktur im Kanton Zug bleibt erhalten. Die Grubenzufahrt erfolgt
Uber den bestehenden Direktanschluss ab der Kantonsstrasse zwischen ,Cham — Knonau®.

Der Kiestransport in das benachbarte Kieswerk ,Boden® erfolgt vollstdndig im Kanton Luzern
mit gedecktem Fdrderband und Unterfihrung der ,Knonauerstrasse®. Die Férderbandanlage
ist seit Frihjahr 2014 in Betrieb und ist ausserhalb der Kiesgrube stationar unterhalb der Bo-
denoberflache geflhrt. Innerhalb der Kiesgrube ist die Anlage mobil und wird entsprechend
der Abbausituation flexibel verlangert oder verlegt.
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Elementare infrastrukturelle Einrichtungen:

1. Férderbandanlage (seit 2014 in Betrieb)

2. Sichtschutzhecke (Bepflanzung bei Erhalt Rodungsbewilligung)
3. Einzdunung Kiesgrube

4. Pneu- und Strassenreinigungsanlagen

5

Kieswerk ,Boden* (Wartung, Kiesauslieferung, Kontrolle und Logistik)

Transportrouten

Aushubtransporte zur Kiesgrube erfolgen weiterhin mittels Lastwagen Uber den bestehenden
Direktanschluss ab der Kantonsstrasse zwischen ,Cham — Knonau®, gilt analog fiir Abtrans-
porte (Beton, Kies) vom Kieswerkareal ,Boden®. Der interne Kiestransport vom Abbaugebiet
zum angrenzenden Kieswerkareal ,Boden” wird seit Frihjahr 2014 per Foérderband getatigt.
Die nachfolgende Tabelle beinhaltet die geografische Verteilung des Ziel-/Quellverkehrs auf
das Einzugsgebiet (7 Teilgebiete), unter der Annahme, dass dieser fiir Abbau- und Ablage-
rungsmaterialien in etwa gleich ist (vgl. Fachgutachten [45]). Die Materiallieferungen (Aushub)
stammen aus den umliegenden Gemeinden des Kantons Zirich und Zug.

Teilgebiete Verkehrsanteile [%; ca.]

Zug, Oberageri, Unterageri, Walchwil 20
Baar, Menzingen, Neuheim 20
Cham / Hinenberg 18
Risch (inkl. Kt. LU/SZ) 16
Steinhausen 10
Kt. Zurich 10
Kt. Aargau 6

Tab. 3: Transportrouten, Teilgebiete und Verkehrsanteile

3.3 Bodschungsneigungen

- Deckschichten: max. 3:2 (Héhe : Breite).
- Kiesbdschungen: max. 5:1 (mittelfristig)

- Auffillbéschungen: max. 2:3

- Zufahrtsrampen: max. 1:1

Innerhalb der bestehenden Kiesgrube dirfen die Abbauwande im Bereich der Deckschichten
mit einer Neigung 3:2 und im verwertbarem Schotter nicht steiler als 8:1 gestaltet werden.
Aufgrund der geringen Breite der Kieswand entlang der Kantonsgrenze und der riickseitigen
Auffillung auf Zircher Gebiet (Kiesabbau Aspli und Riitenen) wurden hierfir Stabilitatsbe-
rechnungen [48] durchgefiihrt. Die neue maximale Abbauneigung betragt innerhalb der Etap-
pe IV 3:2 und angrenzend an die Ziircher Wegparzelle (Nr.190) 5:1. Die Abbauwande entlang
der Kantonsgrenze sind im Plan ,P-3 Betriebszustand“ dargestellt.
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3.4

Technischer Bericht

Abbaukote

3.5

Nach der Gewasserschutzverordnung [5] ist beim Kiesabbau Uber dem natirlichen, zehnjahri-
gen Grundwasserhochstspiegel eine schitzende Materialschicht von mindestens 2 m zu be-
lassen. Das Amt fir Umweltschutz des Kantons Zugs forderte in seiner Stellungnahme zur
UVB Voruntersuchung (Mai 2014) eine Uberpriifung der Grundwasserspiegelmessungen und
allféllige Anpassung der zuldssigen Abbaukote. Im September 2014 erarbeitete die Geotest
AG eine grossraumige neue Isohypsenkarte der maximal Grundwasserstande [47].

Im Abbaugebiet ,Hof-Abnetwald | ist das Grundwasserspiegelgefalle sehr flach. Fiir die Etap-
pe IV ergeben die aktuellsten Auswertungen eine horizontale Abbaukote von 424.7 m 4. M.

Flachen, Volumen und Zeitraume

ilu AG | Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Umweltfachleute | Grisigenstrasse 6 |6048 Horw

Kantonaler Gestaltungsplan Kiesabbaugebiet ,Aspli / Abnet*

Das Kiesabbaugebiet im kantonalen Gestaltungsplan ,Aspli / Abnet* umfasst Anteile der Etap-
pe IV (4te Erweiterung) und die des Folgeprojektes (5te Erweiterung) gemass Darstellung der
Profilschnitte zu Plan Nr. P-3. Die Abbaumenge beinhaltet den ab Kantonsgrenze senkrecht

gerechneten Kiesanteil innerhalb des Zircher Kiesabbaugebiets.

Abbauflache Morane / Deckschicht Kies (fest)

Etappe IV 9100 m? 54500 m® 129'500 m*®

Folgeprojekt 2600 m? 27100 m® 18000 m?

Total ~ 11700 m? ~ 81‘600 m? ~ 147'500 m?®
Tab. 4: Abbaukubaturen kantonaler Gestaltungsplan ,Aspli / Abnet" (ZH)

Etappe IV ZH + ZG

In der nachfolgenden Tabelle sind die Abbau- und Aufflllkubaturen fir die Etappe IV angege-
ben. Die Abgrenzung der Kubatur Berechnungen ist im Profilschnitt QP1-QP1‘ zu Plan Nr. P-2
und P-3 mit einer separaten Schraffur dargestellt.

Abbau (ab Relief 28.2.2012)

Kt.

Auffillung (bis Relief End-Zustand)

Kies Morane / Total Total Differenz Bemerkung
Deckschicht Abbau Auffiillung zu Abbau End-Zustand
ZG 211'000 m?® 66000 m* | =~277°000 m* | ~287‘000 m* +10°000 m® | bewilligt 2012
ZH 129500 m*® 54500 m* | =~ 184000 m* | ~ 199‘000 m?® + 15'000 m® | bewilligt 1995
Total| ~340‘500 m* | ~120‘500 m*® | ~461‘000 m* | ~486‘000 m* | ~ +25‘000 m?
Tab. 5: Abbau- und Auffullkubaturen Etappe IV (ZH und ZG)

Infolge Abbau der Etappe IV (ZH und ZG) betragen die abbauwirdigen Rohstoffreserven ca.
340°000 m?3; zuziglich Zuger Kieswand aus Etappe Ill mit ca. 64‘000 m3. Eine Anpassung des
Abbauperimeters innerhalb des Kiesabbaugebiets ist jederzeit denkbar. Dieses Szenario re-
duziert die hier ausgewiesene Abbaumenge.
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Zeitdauer

Im Kanton Zug ist die aktuelle Kiesabbaurate auf max. 250°000 m3/Jahr (lose) limitiert. Fir den
Betriebsablauf wird mit einer durchschnittlichen jahrlichen Abbaurate von ca. 220'000 m? Kies
(fest) und Auffiilirate von ca. 200°000 m?® Aushubmaterial (fest) gerechnet.

Die Betriebsdauer des Kiesabbaugebiets wird durch folgende Faktoren beeinflusst:

- Sichtschutzhecke ,Aspli / Abnet* als vorgelagerter Waldrand

- Bauphase: Rodung, archaologische Untersuchungen und Bodenabtrag
- Abbau- und Auffillrate (ZG+ZH)

- Abbauvorgehen Folgeprojekt (ZG +ZH)

- Aufforstungspflichten (ZG) beeinflussen Auffiillvorgang

Prognostizierte Zeitdauer ab Bewilligung Etappe 1V:

1. Sichtschutzhecke (Art. 19) Jahr 1

2.  Rodung / Archaologie Jahr 1-2 Verzdgerung méglich
3. Bodenabtrag / Abraum Jahr 2

4. Kiesabbau Jahr 2-3

5. Aufflllung / Aufforstung (70%) Jahr 4-5

6. Auffullung / Aufforstung (100%) Jahr 9-10 Abbau Folgeprojekt
7. Endgestaltung / Folgenutzung Jahr 10-13

Prognostizierte Zeitdauer ab Bewilligung Folgeprojekt:

1. Rodung/ Archaologie Jahr 1-2 Verzbgerung méglich
2. Bodenabtrag / Abraum Jahr 2

3. Kiesabbau Jahr 2-3

4. Aufflllung / Aufforstung Jahr 4-5

5. Endgestaltung / Folgenutzung Jahr 5-8

4 Sichtschutzhecke ,, Aspli-Abnet*

siehe:
» Plan Nr. P-3: Betriebszustand
» Anhang 2: Pflanzliste Sichtschutzbepflanzung ,Aspli / Abnet*

Angrenzend an das Zircher Kiesabbaugebiet wird auf einer Flache von ca. 9'700 m? eine
Sichtschutzhecke (naturnahe Wildhecke mit Saum) als ,Griinanlage“ gemass WaG [3] ange-
legt. Ihre Sichtschutzfunktion im Sinne eines vorgelagerten Waldrandes sollte vor Abbautatig-
keit vorliegen.
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Das Bestehen der Sichtschutzhecke steht in direktem Zusammenhang mit der Rodungsbewil-
ligung und ist zur Errichtung von der Abbaubewilligung unabhangig. Jedoch wird im Rodungs-
gesuch beantragt, bei Verzicht der Abbautatigkeit in Etappe IV, die Wiederaufforstung umge-
hend einzuleiten.

Vor der Abbautatigkeit erfolgen vorgangig Rodungsarbeiten und archaologische Untersuchun-
gen, welche 1-2 Jahre Zeit in Anspruch nehmen. Speziell fir den Bereich entlang Etappe IV,
ist diese Zeitspanne flir das Heranwachsen der Sichtschutzhecke bestmdglich zu nutzen.

Fir den kontinuierlichen Abbaubetrieb ist die Rodung im Winter 2015/ 2016 von elementarer
Bedeutung, da ansonsten ein Stillstand des Kiesabbau- und Wiederaufflllbetriebs droht.

Deshalb wird beabsichtigt diese genannten Arbeiten umgehend nach Erhalt der Rodungsbe-
willigung auszufiihren um eine weitere aufschiebende Wirkung im Verfahren flr die Abbaube-
willigung in beiden Kantonen zu vermeiden.

Bepflanzung

Zur Bepflanzung ist eine Baumhecke (ca. 5700 m2) aus einheimischen und standortgerechten
sowie teils dornentragenden Pflanzen vorgesehen. Die Hecke wird mit einem ca. 2-3 Meter
breiten Krautsaum beidseits (ca. 4'000 m2) erganzt.

Eine Pflanzliste (Vorschlag) der Sichtschutzbepflanzung ist im Anhang 2 aufgefiihrt. Vorgese-
hen ist die gemischte Pflanzung wurzelnackter Straucher (Qualitat: ca. 80-100 cm) mit bereits
kraftigeren und grésseren Ballenpflanzen (Heister, Qualitét: ca. 150-250 cm). Die Mischung
gewabhrleistet, dass auch auf Augenhohe, schnell ein dichtes Blattwerk vorhanden ist.

Pflege

Die Pflegearbeiten an der Hecke sehen ein Pflegeintervall alle 3 bis 5 Jahre vor. Mindestens
40 % der Straucher sollen abschnittsweise und selektiv gepflegt bzw. schnellwachsende Arten
sollen auf den Stock gesetzt werden.

Der Krautsaum wird maximal einmal jahrlich gemaht. Die Maharbeiten sehen zwei unter-
schiedliche Zeitpunkte voraus. Eine Halfte des Krautsaumes soll nach dem 15. Juni geschnit-
ten werden. Friihestens 6 Wochen spater sollen die Maharbeiten der zweiten Halfte stattfin-
den. Das Schnittgut soll unbedingt abgefiihrt und nicht gemulcht werden.

Okologischer Nutzen

Durch die angestrebte Stufigkeit und vielfaltigen Strukturen der Gehdlzpflanzung, wird ein 6ko-
logisch wichtiger Lebensraum flr Pflanzen und Tiere geschaffen. Diese Baumhecke stellt eine
Art vorgelagerter und ékologisch wertvoller Waldrand dar.
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5

Rodung und Archaologie

5.1

Rodungsarbeiten

5.2

Der Abbau der gesamten Etappe IV — Kanton ZG und ZH - bedingt die Rodung von ca. 1 ha
Wald. Zwischen dem Waldrand (Folgeprojekt) und der Abbaukante (Abbauperimeter) wird ein
Sicherheitsabstand von 10 m eingehalten (betrifft nur Kanton Zug). Die Rodungsarbeiten sind
mit der Kantonsarchaologie abzustimmen.

Archaologische Ausgrabungsarbeiten

Unmittelbar nach Freigabe zur Rodung der Etappe IV werden séamtliche Vorarbeiten bis zum
eigentlichen Kiesabbau ausgefiihrt. Die Sicherstellung von archdologischen Uberresten muss
gewahrleistet sein. Rechtzeitig vor Baubeginn, nach Mdéglichkeit 1 Jahr im Voraus, ist die Kan-
tonsarchaologie Zurich und Zug zu kontaktieren, damit vorgangig die nétigen Prospektionen,
Sondierungen und allenfalls Rettungsgrabungen durchgefihrt werden kénnen. Fur die Durch-
fuhrung dieser Arbeiten ist gentigend Zeit einzurdumen. Nach Abschluss der archdologischen
Arbeiten wird der Perimeter fir den Abbau freigegeben werden.

Fiar den kontinuierlichen Abbaubetrieb sollte die Etappe IV bis Jahr 2017 / 2018 freigegeben
werden kdnnen.

Vor dem eigentlichen Kiesabbau muss mit einem Bagger mit Humusschaufel gemass den
Vorgaben der zustandigen Archdologen die gesamte Flache, welche von Bodeneingriffen be-
troffen ist, unter fachlicher Aufsicht schonend abhumusiert (A-Horizont) und der darunterlie-
gende B-Horizont teilweise entsprechend abgetragen werden.

Das Abdecken der Flachen erfolgt in Anwesenheit von Archdologen der Kantonsarchaologie
Zug. Falls archaologisch interessante Befunde/Funde gemacht werden, werden die entspre-
chenden Uberreste durch die zustéandigen Archdologen gesichert und bis zum Abschluss der
Ausgrabungen fir den Abbau gesperrt.

An den nicht betroffenen beziehungsweise von den zustandigen Archaologen frei gegebenen
Orten kann der Abbau normal weitergehen. Kommen bei den Abdeckungsarbeiten archdologi-
sche Uberreste zum Vorschein, dann muss das weitere Vorgehen zwischen den beiden Kan-
tonsarchaologen genau abgesprochen werden.
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6

Abbau, Auffullung, naturnahe Flachen

6.1

Materialabbau

6.2

Nach den archaologischen Untersuchungen und dem flachendeckenden Bodenabtrag wird
das zur Kiesgewinnung nicht verwertbare Moranenmaterial abgetragen. Danach wird in der
gesamten Etappe IV der Kies flachendeckend und schichtweise auf Stufen von rund 5 m ab-
gebaut. Die Zufahrt zu den entsprechenden Niveaus wird durch Rampen ermdglicht, die im
Kies stehen gelassen und mit voranschreitendem Abbau laufend angepasst oder nach Bedarf
abgestossen werden. Im Bereich der Abbausohle wird der Rohstoff auf eine mobile Forder-
bandanlage Ubergeben.

Aufflllung

6.3

Die Auffillung wird dem Abbau unmittelbar nachgezogen ohne die 6kologischen Besonderhei-
ten nachteilig zu beintrachtigen. Das Auffullmaterial wird von einer befestigten Kippstelle ein-
gebaut. Hierbei ist auf eine schrag geschichtete Schuttung mit unterschiedlichen Zusammen-
setzungen (Grob-/ Feinanteile) zu achten.

Als Auffillmaterial dirfen sauberes Aushubmaterial oder nicht standfestes Material gemass
der Aushubrichtlinie [10] verwendet werden. Es ist wahrend der Offnungszeiten des Kiesgru-
benbetriebs eine liickenlose Eingangskontrolle sicher zu stellen. Ausserhalb der Offnungszei-
ten ist die Grube mit soliden Einrichtungen abzuschliessen. Wahrend des Abbau-, Aufflillungs-
und Rekultivierungsbetriebs wird das Grundwasser im Rahmen des Grundwassermonitorings
in qualitativer und quantitativer Hinsicht periodisch kontrolliert. Als Auffillmaterial darf nur un-
verschmutztes Aushub- oder Ausbruchmaterial verwendet werden.

Naturnahe Flachen

Temporare Biotope ZH

Die vollstandige Rekultivierung des Kiesabbaugebiets ,Aspli“ - gemass Endgestaltung und
Folgenutzung nach kantonalem Gestaltungsplan ,Aspli“ (Festsetzung vom 26.04.1994) - wird
durch das neue Kiesabbaugebiet bzw. der Etappe IV zeitlich verzdgert. Dies betrifft vor allem
Okologische Ausgleichsflachen entlang der Kantonsgrenze als Massnahme fiir einen gestuf-
ten, gebuchteten Waldsaum mit Feuchtstellen und Tumpel.

Als Kompensationsausgleich miissen wahrend der Zeit des Abbaus- und der Wiederauffiillung
die temporaren, naturnahen Biotope gemass Plan P-3 umgesetzt werden. Die Ausdehnung
entspricht in etwa der Flache der Gebiete, die im Gestaltungsplan ,Aspli“ vorgesehen sind.
Dadurch entsteht zuzlglich zu bestehenden Biotopen - entlang der sidlich angrenzenden
Sichtschutzanlage ,Ritenen“- ein weiterer Lebensraum fiir Amphibien (Vernetzung).
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Temporare Sichtschutzanlage ,Ritenen” ZH

Sidlich zur Etappe IV liegt die temporare Sichtschutzanlage ,Ritenen® gemass Ausnahme-
bewilligung vom 16. Oktober 2003 der Baudirektion des Kantons Zirich. Hierzu wurde ein
strukturreicher Waldsaum mit wechselfeuchten Standorten angelegt. Die Anlage hat sich in
den letzten Jahren — auch aufgrund der regelmassigen Pflegearbeiten - zu einem wertvollen
Lebensraum entwickelt. Er geniesst in der Fachgruppe fir die jahrliche 6kologische Begehung
/ Begleitung eine besonders hohe Wertschatzung.

7 Rekultivierung und Aufforstung

Die Rekultivierung wird dem Abbau folgend phasenweise nachgezogen, wobei das Mischbo-
denmaterial sowohl von den zukiinftigen Abbauflachen direkt umgelagert, als auch vom Zwi-
schendepot zugefiihrt wird.

Kanton Zirich

Die Rekultivierungsarbeiten auf Zircher Boden sehen den Aufbau eines Pionierboden ohne
Humus, ohne A- und B-Horizont vor. Die mittlere Schichtdicke betragt entweder mindesten
70 cm Wandkies (oder vergleichbare Materialien)oder mindestens 100 cm Aussieb-
sand / Schluff (oder vergleichbare Materialien). Das definitive Material wird spatesten zum
Zeitpunkt der Rekultivierung vom Kanton festgelegt. Hierbei miissen die Richtlinien fiir Boden-
rekultivierungen (Mai 2003) der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zirich angewendet
werden. Die Bodenkundliche Baubegleitung (BBB) wird wie bis anhin (Rekultivierung Kiesab-
baugebiet Aspli) von Herrn Hans Sagesser ausgelibt.

Fir die Aufforstung als Pionierwald ist ein hoher Anteil an Pioniergehdlzen (u.a. Weiden, Pap-
peln, Birken, Waldféhren) angedacht. Es wird eine natlrliche Waldentwicklung geférdert, die
mit einer gezielten Pflanzung von speziell erwiinschten Gehdlzen regionaler Herkunft erganzt
wird. Die Waldrander sollen gestuft und in gebuchteter Form aufgebaut und gepflegt werden.

Kanton Zug:

Im Kanton Zug wurden die Vorgaben zur Rekultivierung des gesamten Waldareals ,Abnet* be-
reits in den vorangegangenen Erweiterungsprojekten bewilligt. Gemass diesen Vorgaben sind
etwa drei Viertel der Flache fir die Aufforstung bereitzustellen. Auf die Rohplanie wird eine
mittlere Schichtdicke von etwa 150 cm Mischboden (lose; bzw. 100 cm nach der Setzung) vom
Depot eingebaut. Bei der restlichen fir die Ausgestaltung von Sonderstandorten (natiirlichen
Waldentwicklung) geplanten Flache wird zwischen Trocken- und Nassstandorten unterschie-
den. An den vorgesehenen Trockenstandorten wird skelettreicher Rohboden oder grober
Wandkies als Drainageschicht (ca. 50 cm) und teilweise Mischboden (ca. 0-20 cm) aufgetra-
gen. An den vorgesehenen Nassstandorten ist Schlemmsandmaterial (ca. 20 cm) als Stau-
schicht und teilweise zusatzlich Mischboden (ca. 0-40 cm) einzubringen.

Die genaue Lage der zukunftigen Trocken- und Nassstandorte wird gegenwartig als Wieder-
bewaldungskonzept fir das gesamte Waldgebiet ,Abnet‘ durch Forstfachleute erarbeitet und
vom Zuger KFA genehmigt.
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Auf diesen Grundlagen wird fir das gesamte Waldgebiet ,Abnet‘ eine Bodenbilanzierung er-
stellt. Mit den genauen Lagen der Trocken- und Nassstandorte kann der Bedarf an Bodenma-
terial pro Abbau- oder Rekultivierungsetappe genau bestimmt werden.

Die Aufforstung (Wiederbaldungskonzept in Planung bis Ende 2015) sieht die Verwendung
von standortgerechten und einheimischen Gehdlze vor. Diese sollen die natirliche Verjin-
gung, welche ungefahr 70% der Aufforstungsflache ausmacht, ergdnzen. Es soll darauf ge-
achtet werden, dass vielfaltige Standorte entstehen kénnen. Die Bestockungsziele missen
den natirlichen Waldgesellschaften auf diesen Standorten entsprechen.

8 Endgestaltung und Folgenutzung

siehe:
» Plan Nr. P-2: Endzustand und Folgenutzung

Kanton Zirich

Die Endgestaltung der Flache mit vorgesehenem Kiesabbau entspricht dem urspringlichen
Relief. Das Relief des End-Zustandes ist gemass Hohenkurvenverlauf gemass Plan P-2 aus-
zufiihren. Diese Vorgabe ist mit dem kantonalen Gestaltungsplan ,Aspli“ vom 26.04.1994
Ubereinstimmend. Die Folgenutzung innerhalb und ausserhalb der Etappe IV ist im kantonalen
Gestaltungsplan ,Aspli / Abnet“ geregelt.

Kanton Zug

Die Sekundarlandschaft entspricht im Erscheinungsbild grundsatzlich dem urspriinglichen Zu-
stand. Fir das Relief ist gegenliber dem Ausgangszustand eine leichte Erhéhung (max. 2.5 m)
bereits bewilligt. Die Endform des Abbaugebiets ,Hof-Abnetweald | entspricht der regionalen
Gelandecharakteristik, eines glazial gepragten Landschaftsraumes, die nebst sanften Hiigel-
formen mit dazwischen liegenden kleineren und grosseren Mulden auch Ebenen aufweist. Der
Charakter der regionaltypischen Drumlinlandschaft bleibt somit nach der Rohstoffentnahme
langfristig erhalten. Dank den o6kologischen Ausgleichflachen, sowie der Ausbildung eines
strukturreichen und naturnahen Waldes entsteht eine vielféltigere, interessantere Landschaft
als im Ist-Zustand. Die Attraktivitat wird fir Erholungssuchende erhéht.

ilu AG Horw, April 2015

Redaktion / Projektleitung Fir die Geschéaftsleitung / Korreferat
- /{7 b — M//%

Thomas Hirscher Walter Osterwalder

M.Eng FH & Dipl. Bauingenieur FH Dipl. Bauingenieur ETH / NDS Umwelt
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Anhang 1
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Anhang 2

Pflanzliste Sichtschutzbepflanzung ,Aspli / Abnet*
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Pflanzenliste fiir Sichtschutzhecke ,,Aspli / Abnet“ (ZH)

Grundsatzlich richtet sich die Artenzusammensetzung der Gehdlze vorwiegend nach lokalen
Standorteigenschaften, geografischer Lage, Exposition und dem Heckentyp. Prinzipiell sind fir
alle Gehdlzpflanzungen nur einheimische und regionaltypische Arten zu verwenden. Vor-
gesehen ist eine ,,Griinanlage” mit einer Baumhecke als vorgelagerter Waldrand.

Auf Basis der in der Tabelle aufgefiihrten Artenzusammensetzung, wird vor Ausfiihrung der
Bepflanzung die definitive, detaillierte Pflanzenliste (Position, Dichte, H6he, Anzahl) mit einem
Fachspezialisten (bisher Markus Amhof, Amhof Forst GmbH) besprochen, sowie ein Bepflan-
zungsplan erstellt (gleiche Vorgehensweise wie bei Sichtschutzbepflanzung ,Abnetwald-West*
Herbst 2012).

VORSCHLAG:

Standort

Botanischer Name

Deutscher Name

Heckenmitte

Acer platanoides Spitzahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Cornus sanguinea Hartriegel
Corylus avellana Hasel
Frangula alnus Faulbaum

Lonicera xylosteum

Rote Heckenkirsche

Prunus avium

Vogel-Kirsche

Prunus padus

Traubenkirsche

Sambucus nigra

Schwarzer Holunder

Sambucus racemosa

Trauben Holunder

Sorbus aucuparia

Vogelbeere

Tilia platyphyllos Sommerlinde
Randbereich Acer campestre Feldahorn

Cornus mas Tierlibaum/Kornelkirsche

Euonymus europaeus Pfaffenhiitchen

Malus sylvestris Holzapfel

Prunus spinosa Schwarzdorn

Rhamnus cathartica

Gemeiner Kreuzdorn

Rosa arvensis Feld-Rose
Rosa canina Hundsrose
Salix caprea Sal-Weide
Salix viminalis Korb-Weide

Viburnum opulus

Gemeiner Schneeball
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‘._—Amtsblatt Nr. 45, Freitag, 11. November 2016 Meldungsnummer: 00174341

es
% Kantons Ziirich
~

Bauten und baurechtliche Planungen

Verschiedenes

B Kantonaler Gestaltungsplan Kiesabbaugebiet Aspli/Abnet mit
Umweltvertraglichkeitspriifung und Waldrodung - Bekanntmachung
des Inkrafttretens

Knonau. Der kantonale Gestaltungsplan Kiesabbaugebiet Aspli/Abnet wurde von
der Baudirektion mit Verfiigung vom 16. September 2016 festgesetzt. Gemiiss
Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts vom 1. November 2016 ist kein
Rechtsmittel ergriffen worden. Die Festsetzung tritt am Tag nach der Publikation
in Kraft.

Baudirektion Kanton Ziirich

Amt fiir Raumentwicklung

00174341



	Festsetzungsverfügung
	Pläne
	Plan 1: Übersicht Gestaltungsplanperimeter
	Plan 2: Endgestaltung und Folgenutzung
	Betriebskonzept

	Vorschriften
	Umweltverträglichkeitsbericht
	Anhang 1: Verfahrensschema
	Anhang 2: Pflanzenliste Sichtschutz
	Anhang 3: Visualisierungen Sichtschutzmassnahmen "Äbnetwald"

	Technischer Bericht
	Publikation Inkraftsetzung (12.11.2016)


<<

  /ASCII85EncodePages false

  /AllowTransparency false

  /AutoPositionEPSFiles true

  /AutoRotatePages /None

  /Binding /Left

  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)

  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)

  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)

  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)

  /CannotEmbedFontPolicy /Error

  /CompatibilityLevel 1.4

  /CompressObjects /Tags

  /CompressPages true

  /ConvertImagesToIndexed true

  /PassThroughJPEGImages true

  /CreateJobTicket false

  /DefaultRenderingIntent /Default

  /DetectBlends true

  /DetectCurves 0.0000

  /ColorConversionStrategy /CMYK

  /DoThumbnails false

  /EmbedAllFonts true

  /EmbedOpenType false

  /ParseICCProfilesInComments true

  /EmbedJobOptions true

  /DSCReportingLevel 0

  /EmitDSCWarnings false

  /EndPage -1

  /ImageMemory 1048576

  /LockDistillerParams false

  /MaxSubsetPct 100

  /Optimize true

  /OPM 1

  /ParseDSCComments true

  /ParseDSCCommentsForDocInfo true

  /PreserveCopyPage true

  /PreserveDICMYKValues true

  /PreserveEPSInfo true

  /PreserveFlatness true

  /PreserveHalftoneInfo false

  /PreserveOPIComments true

  /PreserveOverprintSettings true

  /StartPage 1

  /SubsetFonts true

  /TransferFunctionInfo /Apply

  /UCRandBGInfo /Preserve

  /UsePrologue false

  /ColorSettingsFile ()

  /AlwaysEmbed [ true

  ]

  /NeverEmbed [ true

  ]

  /AntiAliasColorImages false

  /CropColorImages true

  /ColorImageMinResolution 300

  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleColorImages true

  /ColorImageDownsampleType /Bicubic

  /ColorImageResolution 300

  /ColorImageDepth -1

  /ColorImageMinDownsampleDepth 1

  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeColorImages true

  /ColorImageFilter /DCTEncode

  /AutoFilterColorImages true

  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG

  /ColorACSImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /ColorImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /JPEG2000ColorACSImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /JPEG2000ColorImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /AntiAliasGrayImages false

  /CropGrayImages true

  /GrayImageMinResolution 300

  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleGrayImages true

  /GrayImageDownsampleType /Bicubic

  /GrayImageResolution 300

  /GrayImageDepth -1

  /GrayImageMinDownsampleDepth 2

  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeGrayImages true

  /GrayImageFilter /DCTEncode

  /AutoFilterGrayImages true

  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG

  /GrayACSImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /GrayImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /JPEG2000GrayACSImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /JPEG2000GrayImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /AntiAliasMonoImages false

  /CropMonoImages true

  /MonoImageMinResolution 1200

  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleMonoImages true

  /MonoImageDownsampleType /Bicubic

  /MonoImageResolution 1200

  /MonoImageDepth -1

  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeMonoImages true

  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode

  /MonoImageDict <<

    /K -1

  >>

  /AllowPSXObjects false

  /CheckCompliance [

    /None

  ]

  /PDFX1aCheck false

  /PDFX3Check false

  /PDFXCompliantPDFOnly false

  /PDFXNoTrimBoxError true

  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [

    0.00000

    0.00000

    0.00000

    0.00000

  ]

  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true

  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [

    0.00000

    0.00000

    0.00000

    0.00000

  ]

  /PDFXOutputIntentProfile ()

  /PDFXOutputConditionIdentifier ()

  /PDFXOutputCondition ()

  /PDFXRegistryName ()

  /PDFXTrapped /False



  /CreateJDFFile false

  /Description <<



    /BGR <>

    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>

    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>

    /CZE <>

    /DAN <>

    /DEU <>

    /ESP <>

    /ETI <>

    /FRA <>

    /GRE <>



    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)

    /HUN <>

    /ITA <>

    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>

    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>

    /LTH <>

    /LVI <>

    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)

    /NOR <>

    /POL <>

    /PTB <>

    /RUM <>

    /RUS <>

    /SKY <>

    /SLV <>

    /SUO <>

    /SVE <>

    /TUR <>

    /UKR <>

    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)

  >>

  /Namespace [

    (Adobe)

    (Common)

    (1.0)

  ]

  /OtherNamespaces [

    <<

      /AsReaderSpreads false

      /CropImagesToFrames true

      /ErrorControl /WarnAndContinue

      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false

      /IncludeGuidesGrids false

      /IncludeNonPrinting false

      /IncludeSlug false

      /Namespace [

        (Adobe)

        (InDesign)

        (4.0)

      ]

      /OmitPlacedBitmaps false

      /OmitPlacedEPS false

      /OmitPlacedPDF false

      /SimulateOverprint /Legacy

    >>

    <<

      /AddBleedMarks false

      /AddColorBars false

      /AddCropMarks false

      /AddPageInfo false

      /AddRegMarks false

      /ConvertColors /ConvertToCMYK

      /DestinationProfileName ()

      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK

      /Downsample16BitImages true

      /FlattenerPreset <<

        /PresetSelector /MediumResolution

      >>

      /FormElements false

      /GenerateStructure false

      /IncludeBookmarks false

      /IncludeHyperlinks false

      /IncludeInteractive false

      /IncludeLayers false

      /IncludeProfiles false

      /MultimediaHandling /UseObjectSettings

      /Namespace [

        (Adobe)

        (CreativeSuite)

        (2.0)

      ]

      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK

      /PreserveEditing true

      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged

      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile

      /UseDocumentBleed false

    >>

  ]

>> setdistillerparams

<<

  /HWResolution [2400 2400]

  /PageSize [612.000 792.000]

>> setpagedevice





